
68. Jahrgang  Freitag, den 31. Mai 2024  Nummer 22

blattblaattblaatt
der Gemeinde Schwendi mit Teilorten                    SedniemeGred     etrolieTtimidnewhcS    ne                            

Herzliche Einladung 
 

 
 
 

Das Katholische Gemeindehaus ist fertiggestellt und  
wir werden das Gebäude offiziell einweihen. 

Dazu laden wir Sie am Sonntag, 2. Juni 2024, sehr herzlich ein. 

Wir beginnen um 14 Uhr mit einer Andacht in der St. Stephanus Kirche. 
Anschließend findet die Einweihung des Gemeindehauses 

mit einem Tag der offenen Tür sowie Kaffee und Kuchen statt. 

 

 
 

Wir freuen uns sehr, Sie an diesem Nachmittag zu begrüßen! 
 

 

Martin Ziellenbach 
Pfarrer 

Petra Hänn 
Gewählte Vorsitzende 

Reinhold Rothmaier 
Bauausschuss 
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Abfallinformationen 
 
Nächste Müllabfuhr 
 
Freitag, 06. Juni 2024 
Bitte die Mülleimer bis spätestens 06:30 Uhr zur Leerung bereitstellen. 
 
Mülltonne nicht geleert? - Was tun? 
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb unter  07351 52-6377, an. 
Gelber Sack nicht abgeholt? – Was tun? 
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an die Fa. Gebr. Braig in Ehingen unter  07391 7703-0. 
Blaue Tonne nicht geleert? – Was tun? 
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb unter  07351 52-6377 an. 
 
Weitere Termine 
Mai 
25.05. Freiwillige Feuerwehr Bußmannshausen, Altpapiersammlung 
31.05. Leerung Papiertonne 
Juni 
01.06. Gelber Sack 
08.06. SF Schwendi, Abt. Tischtennis, Altpapiersammlung 
06.06. Restmüllabfuhr 
20.06. Restmüllabfuhr 
27.06. Leerung Papiertonne 
28.06. Gelber Sack 
Juli 
04.07. Restmüllabfuhr 
12.07. Sportfreunde Sießen, Altpapiersammlung in Sießen 
18.07. Restmüllabfuhr 
25.07. Leerung Papiertonne 
26.07. Gelber Sack 

 
Altglascontainerstandorte: 
Schwendi:   Beim Feuerwehrhaus 
Großschafhausen: Bei d. Grüngutannahme 
Bußmannshausen:  Parkplatz bei der Kirche 
Orsenhausen:  Beim Sportgelände 
Schönebürg:   Parkplatz Tennisplatz 
Hörenhausen:  Beim Feuerwehrhaus 
Weihungszell:  Bei der Ölmühle 

Altkleidercontainerstandorte der Aktion 
Hoffnung: 
Schwendi:   Beim Feuerwehrhaus 
Großschafhausen: Bei d. Grüngutannahme  
Bußmannshausen:  Parkplatz bei der Kirche 
Orsenhausen:  Beim Sportgelände 
Schönebürg:   Parkplatz Tennisplatz 
Weihungszell:  Bei der Ölmühle 
 

Altkleidercontainer ASB Baden-Württemberg: Orsenhausen:  Beim Sportgelände 
 
Alteisencontainer Schwendi 
 Freiwillige Feuerwehr Schwendi: Auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage in der Nähe des 

Weges Schwendi – Kleinschafhausen. 
 Musikverein „Rota“: Am Musikerheim kann tagsüber an Werktagen Alteisen eingeworfen werden. 
 
Alteisencontainer Schönebürg 
 Musikverein Schönebürg: Am Musikerheim kann tagsüber an Werktagen Alteisen eingeworfen 

werden. 
 
Grüngutsammelstelle/Altpapiercontainer Großschafhausen 
März bis November: mittwochs von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr und samstags von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dezember bis Februar: samstags von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
Weitergehende Informationen zu Entsorgungsmöglichkeiten, insbesondere zu den 
Öffnungszeiten der Entsorgungszentren, entnehmen Sie bitte dem Heft „Abfall-Info“ des 
Landkreises Biberach. Die Problemstoffsammlungen entnehmen Sie bitte dem Abfallkalender. 
Beide werden jedem Haushalt Ende des alten bzw. Anfang des neuen Jahres zugestellt. 

Abfuhrtermine und Online-Dienste 
Keinen Abfuhrtermin mehr verpassen und Sperrmüll online 
anmelden - nutzen Sie die neue Abfall App Biberach (für iOS 
und Android). 
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WICHTIGE NUMMERN  
NOTRUF:  
Rettungsdienst  112 
Notarzt  112 
Krankentransporte  07351 19222 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117 
Giftnotruf Baden-Württemberg  0761 19240 
Feuerwehr  112 
Polizei  110 
Polizeirevier Laupheim  07392 9630-0 
STÖRUNGSDIENSTE:  
Gas  0800 0824505 
Strom  0800 3629477 
Wasserversorgung  0173 6554639 
ÖFFNUNGSZEITEN BÜRGERMEISTERAMT  
BÜRGERMEISTERAMT SCHWENDI  
Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi 
Montag und Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Bürgerbüro ab 7:30 Uhr) 
Dienstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Der Zugang zum Rathaus erfolgt ausschließlich über den Eingang am Rathausplatz! 
Telefon: 07353 9800-0 
Telefax: 07353 9800-14 
E-Mail:  Info@Schwendi.de 
Amtsblatt: Amtsblatt@Schwendi.de  
ÖFFNUNGSZEITEN ORTSVERWALTUNGEN  
Die Ortsverwaltungen haben an ihren jew. Sprechtagen geöffnet von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Die Sprechzeiten der Ortsvorsteher_innen finden statt in der Zeit von  17:00 Uhr bis 19.00 Uhr  
ORTSVERWALTUNG BUßMANNSHAUSEN     Sprechtag: Donnerstag 
Mittelstraße 34, 88477 Schwendi 
Telefon:  07353 982291 
Telefax: 07353 982292 
E-Mail: Bussmannshausen@Schwendi.de  
  
ORTSVERWALTUNG ORSENHAUSEN     Sprechtag: Dienstag 
Dietenheimer Straße 42, 88477 Schwendi 
Telefon: 07353 982279 
E-Mail: Orsenhausen@Schwendi.de 
  
ORTSVERWALTUNG SCHÖNEBÜRG     Sprechtag: Donnerstag 
Alfons-Auer-Platz 1, 88477 Schwendi 
Telefon: 07353 981151 
Telefax: 07353 981152 
E-Mail: Schoenebuerg@Schwendi.de 
  
ORTSVERWALTUNG SIESSEN IM WALD     Sprechtag: Mittwoch 
Sießen im Wald Nr. 5, 88477 Schwendi 
Telefon:  07347 920392 
Telefax: 07347 920397 
E-Mail: Siessen@Schwendi.de 
  
BEREITSCHAFTSDIENSTE 
Allgemeiner Notfalldienst   
Allgemein-, Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst  116 117 
Allg. Notfallpraxis Biberach, Marie-Curie Str. 6, 88400 Biberach  
(Dienstzeit: samstags-, sonn- und feiertags von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr)  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche 
Universitätsklinik Ulm, Eythstr. 24, 89075 Ulm, ohne Voranmeldung  
(Dienstzeit: montags bis freitags von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,  
samstags-, sonn- und feiertags von 09.00 Uhr bis 21:00 Uhr) 
NOTDIENST DER APOTHEKEN 
Eine Notdienstapotheke in Ihrer Nähe finden Sie künftig unter:  
www.aponet.de oder gebührenfrei unter Festnetz  0800 0022833 

  

Ortsverwaltung bis auf 
weiteres nur von 15:00 Uhr 

bis 18:00 Uhr geöffnet 
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BESTATTUNGEN   
Christian Streidt, Schwendi  07353 91002 
Markus Winter, Laupheim   07392 2026 
SOZIALE DIENSTE 
Krankentransport  
ASB Orsenhausen  07351 19222 
Fahrdienst für behinderte und hilfsbedürftige Menschen 
Manu’s Fahrservice mit Herz  07353 982597 
Essen auf Rädern/Hausnotruf  
ASB Orsenhausen  07353 9844-0 
Deutsches Rotes Kreuz  07351 1570-0 
Mobiler Sozialer Hilfsdienst  
ASB Orsenhausen  07353 9844-0 
Häusliche Krankenpflege/Ambulante Pflege  
ASB Schwendi GmbH  07353 98410 
Pflegedienst Lerch  07353 9839639 
Sozialstation Laupheim-Schwendi  07392 1691-10 
Neumann, Wain/Auttagershofen  07353 1770 
Pflegedienst Lichtblick, Dietenheim  07347 958660 
Tagespflege  
ASB Orsenhausen  07353 9844-170 
Danner, Schwendi  07353 3013 
Tagespflege Lerch  07353 9839639 
Kurzzeitpflege/Dauerpflege  
Seniorenzentrum „Sofie Weishaupt  07353 9844-400 
Seniorenzentrum „An der Rottum“  07392 9636-300 
Seniorenheim St. Josef, Schwendi-Weihungszell  07347 6010 
Familienpflege, Haushaltshilfe  
ASB Schwendi GmbH  07353 98410 
Pflegedienst Lerch  07353 9839639 
Neumann, Wain/Auttagershofen  07353 1770 
Sozialstation Laupheim-Schwendi  07392 169110 
Soziale Dienste Maschinenring BC  0800 4002005 
Soziale Dienste Caritas BC  07351 5005-0 
Weitere soziale Dienste  
Ökumenischer Hospizdienst Laupheim-Schwendi-Wain  0171 9176936 
Organisierte Nachbarschaftshilfe, Schwendi  07353 7504598 
  
  

 

Wir bitten dringend um Beachtung!!! 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) muss vorübergehend die Öffnungszeiten der 
allgemeinen Notfallpraxen in Baden-Württemberg einschränken. Hintergrund ist ein Urteil des 
Bundessozialgerichtes (BSG), das weitreichende Konsequenzen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst hat und 
daher Anpassungen an der Struktur erforderlich macht. Diese Änderung gilt seit 25.10.2023 und vorerst bis 
auf Weiteres. 
  
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Notfallpraxis auf unserer Homepage unter nachfolgendem 
Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden einzusehen.  
  
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer erforderlichen Akutbehandlung 
ein Hausbesuch über die 116117 angefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht 
auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden. 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

 

 

 
 

B E K A N N T M AC H U N G  
der Sitzung 

des Gemeinderates 
am Montag, 3. Juni 2024 um 19:00 Uhr. 

 
Tagesordnung 
 
1. 
 

Genehmigung Niederschrift 
 

2. 
 

Bürgerfrageviertelstunde 
 

3. 
 

Vorstellung Exposé - Machbarkeit Photovoltaik Schulcampus Schwendi (Firma RenExpert 
GmbH - Ulm) 
 

4. 
 

Jahresbericht der Netze BW für die Gemeinde Schwendi 
 

5. 
 

Überplanmäßige Ausgabe für die Beschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems 
 

6. 
 

Kommunale Wärmeplanung - Beschluss über die weitere Vorgehensweise 
 

7. 
 

Baugesuche 
 

7.a. 
 

Tekturantrag zum genehmigten Gerätehaus, Flst. 1006/11, Schillingstraße 3, Schwendi 
 

7.b. 
 

Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Flst. 2118, Rottumblick 33, Schönebürg 
 

8. 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Obere Stegwiesen I“ in Hörenhausen im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13a BauGB 
Satzungsbeschluss 
 

9. 
 

Bekanntgaben / Bekanntgaben von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 
 

10. 
 

Verschiedenes 
 

 
Die Sitzung findet im Sitzungssaal des Rathauses Schwendi statt. 
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.  
 

  
Wolfgang Späth 
Bürgermeister 
 

Die Beratungsunterlagen können Sie über unser Ratsinformationssystem einsehen: 
https://schwendi.ris-portal.de 

 
Für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer liegen die Beratungsunterlagen der öffentlichen Gemein-
deratssitzung im Sitzungsraum zur Einsichtnahme aus.  
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Öffentliche Bekanntmachung zur 
Durchführung der Wahl zum 
europäischen Parlament  
– Europawahl – und der Wahl des 
Gemeinderats, des Ortschaftsrats 
sowie der Wahl des Kreistags  
am 09. Juni 2024 
 
1.  Am 09. Juni 2024 findet in der 

Bundesrepublik Deutschland die Wahl 
zum europäischen Parlament  
– Europawahl – und gleichzeitig 
finden in der Gemeinde Schwendi die 
Kommunalwahlen – Wahl des 
Gemeinderats, Wahl des  
Ortschaftsrats der Ortschaften 
Bußmannshausen, Orsenhausen, 
Schönebürg und Sießen i. W. sowie 
die Wahl des Kreistags, statt.  
 

2. Die Wahlzeit dauert von 08.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr.  

 
3. Die Gemeinde ist in 7 allgemeine 

Wahlbezirke eingeteilt. In der 
Wahlbenachrichtigung, die den 
Wahlberechtigten bis spätestens 
19. Mai 2024 zugestellt worden ist, 
sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. Die 
Briefwahlvorstände treten, zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses, 
um 13.00 Uhr im Rathaus Schwendi, 
Biberacher Straße 1, Sitzungssaal 
und Bürgerbüro, zusammen. 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in 

dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Die Wähler haben 
die Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis  

 - Unionsbürger einen gültigen 
 Identitätsausweis - 
 oder Reisepass zur Wahl 
 mitzubringen.    
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der 
 Wahl abgegeben werden.  
 

5. Wahl zum europäischen Parlament  
- Europawahl -  
Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
beim Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Stimzettel-Aufdruck: Stimmzettel für 
die Wahl der Abgeordneten des 
europäischen Parlaments 
Stimmzettel-Farbe: weißlich 
 

 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter 
fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung, bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 
Bewerber der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlags-
berechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.  
Der Wähler gibt seine Stimme in der 
Weise ab, dass er auf dem rechten 
Teil des Stimmzettels durch ein, in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie 
gelten soll. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in 
einer Wahlkabine des Wahlraumes 
oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.  
Für die Stimmabgabe im Wahlraum 
wird bei der Europawahl kein 
Stimmzettelumschlag verwendet.  
In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden. 
 

6.  Kommunalwahlen 
Es finden gleichzeitig die 
nachstehenden Wahlen statt. 
Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln in amtlichen 
Stimmzettelumschlägen.  
 

6.1  Wahl des Gemeinderats 
 Zu wählen sind 15 Mitglieder. 
 Stimmzettelaufdruck: 
 Wahl des Gemeinderats 
 Stimmzettelfarbe: eosinrot 
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6.2 Wahl der Ortschaftsräte 
 
 Wahl des Ortschaftsrats der  

Ortschaft Bußmannshausen 
 Zu wählen sind 8 Mitglieder 
 Stimmzettelaufdruck: 

Wahl des Ortschaftsrats der 
Ortschaft Bußmannshausen 

 Stimmzettelfarbe: chamois 
 
  Wahl des Ortschaftsrats  

 der Ortschaft Orsenhausen 
 Zu wählen sind 8 Mitglieder 
 Stimmzettelaufdruck: 

Wahl des Ortschaftsrats der 
Ortschaft Orsenhausen 
Stimmzettelfarbe: chamois 

 
  Wahl des Ortschaftsrats  
  der Ortschaft Schönebürg 
 Zu wählen sind 8 Mitglieder 
 Stimmzettelaufdruck: 

Wahl des Ortschaftsrats der 
Ortschaft Schönebürg 

 Stimmzettelfarbe: chamois 
 

Wahl des Ortschaftsrats der 
Ortschaft Sießen im Wald 

 Zu wählen sind 8 Mitglieder 
 Stimmzettelaufdruck: 

Wahl des Ortschaftsrats der 
Ortschaft Sießen i. W. 

 Stimmzettelfarbe: chamois 
 

6.3 Wahl des Kreistags 
  zu wählen sind im Wahlkreis: 
  Ochsenhausen/Schwendi VII  
  6 Mitglieder 
  Stimmzettelaufdruck: 
  Wahl des Kreistags 
  Stimmzettelfarbe: mittelgrün 
 
6.4 Bei den Wahlen des Gemeinderats,  

 des Ortschaftsrats und des Kreistags 
hat der Wähler so viele Stimmen, wie 
jeweils Mitglieder des Gemeinderats, 
des Ortschaftsrats und des Kreistags 
im Wahlkreis zu wählen sind  

  (vgl. Ziffer 6.1 bis 6.3). 
  Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im 
 Stimmzettel angegeben.  

 
6.5 Es findet Verhältniswahl statt bei der 

Wahl des Gemeinderats und des 
Kreistags. 

Hierbei können nur denjenigen 
Bewerbern, die in einem Stimmzettel   
aufgeführt sind Stimmen gegeben 
werden.  

   Der Wähler kann 
  Bewerbern aus verschiedenen 

Stimmzetteln Stimmen geben 
   (panaschieren) und 
  -  einem Bewerber bis zu 3 Stimmen 
  geben (kumulieren). 

 
   Der Wähler gibt seine Stimmen in 
  der Weise ab, dass er auf einem 
  oder mehreren Stimmzetteln  

  -  Bewerbern, denen er eine Stimme 
  geben will, durch ein Kreuz hinter 

   dem vorgedruckten Namen, durch 
  Eintragung des Namens oder auf 
  sonst eindeutige Weise  
  ausdrücklich als gewählt  
  kennzeichnet, 

 

  -  Bewerbern denen er zwei oder drei 
  Stimmen geben will, durch die 
  Ziffer „2“ oder „3“ hinter dem  
  Namen, durch Wiederholen des 
  Namens oder auf sonst eindeutige 
  Weise als mit zwei oder drei  

   Stimmen gewählt kennzeichnet. 
    
  Der Wähler kann auch einen 
 Stimmzettel ohne jede Kenn- 

 zeichnung oder im Ganzen 
gekennzeichnet abgeben. In diesem 
Fall gilt jeder Bewerber, dessen Name 
im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit 
einer Stimme gewählt. Bei der Wahl 
des Kreistags jedoch nur so viele 
Bewerber in der Reihenfolge von 
oben, wie Mitglieder des Kreistags für 
den Wahlkreis zu wählen sind.  

  Besondere Hinweise bei unechter 
Teilortswahl siehe Ziffer 6.7. 

 
6.6 Es findet Mehrheitswahl statt bei den 

Wahlen des Ortschaftsrats  
  der Ortschaften Bußmannshausen, 

Orsenhausen, Schönebürg und 
Sießen i. W. 

  Hierbei kann jede wählbare Person 
 gewählt werden. Falls es für die 
jeweilige Wahl Stimmzettel mit 
vorgedruckten Bewerbern gibt, ist der 
Wähler nicht an die Bewerber 
gebunden, deren Namen im 
Stimmzettel vorgedruckt sind. 
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 Der Wähler kann jedem Bewerber 
oder einer anderen wählbaren Person 
jeweils nur eine Stimme geben. 

 
 Der Wähler gibt seine Stimme in der 
Weise ab, dass er Bewerbern, denen 
er eine Stimme geben will, 
- auf einem Stimmzettel mit 

vorgedruckten Namen, durch ein 
Kreuz hinter dem vorgedruckten 
Namen, durch Eintragung des 
Namens oder auf sonst eindeutige 
Weise, ausdrücklich als gewählt 
kennzeichnet. 

  Der Wähler kann auch den  
 Stimmzettel mit vorgedruckten Namen 
ohne jede Kennzeichnung oder im 
Ganzen gekennzeichnet, abgeben. In 
diesem Fall gilt jeder Bewerber, 
dessen Name im Stimmzettel 
vorgedruckt ist, als mit einer Stimme 
gewählt; höchstens jedoch nur so 
viele Bewerber in der Reihenfolge von 
oben, wie Mitglieder jeweils zu wählen 
sind.  

 
6.7 Es findet unechte Teilortswahl statt 
  bei:  
  der Wahl des Gemeinderats. 
  Es sind zu wählen: 

 5 Vertreter für den Wohnbezirk 
Schwendi, 

 2 Vertreter für den Wohnbezirk 
Bußmannshausen, 

 2 Vertreter für den Wohnbezirk 
Großschafhausen, 

 2 Vertreter für den Wohnbezirk 
Orsenhausen,  

 2 Vertreter für den Wohnbezirk 
Schönebürg,  

 2 Vertreter für den Wohnbezirk 
Sießen im Wald. 

 
 Bei unechter Teilortswahl gilt, 
ergänzend zu den Ausführungen   
in den vorhergehenden Ziffen zur 
Verhältniswahl, Folgendes:  

 
  -  Bei Verhältniswahl kann der 

Wähler einem Bewerber bis zu drei 
Stimmen geben. Bewerber aus 
verschiedenen Wahlvorschlägen 
können jeweils nur für den 
Wohnbezirk panaschiert werden, 
für den sie als Bewerber 
vorgeschlagen sind. In den 

einzelnen Wohnbezirken  
 kann der Wähler nur so vielen 
 Bewerbern Stimmen geben, wie für 
 den Wohnbezirk jeweils Vertreter 
 zu wählen sind; diese 
Höchstzahlen sind in den 
Stimmzetteln jeweils bei den 
einzelnen Wohnbezirken 
angegeben.  

   Gibt der Wähler seine Stimme 
durch Abgabe eines Stimmzettels 
mit vorgedruckten Namen ohne 
Kennzeichnung oder im Ganzen 
gekennzeichnet ab, so gilt jeder 
Bewerber als mit einer Stimme 
gewählt; höchstens so viele 
Bewerber in der Reihenfplge von 
oben als mit einer Stimme gewählt, 
wie für den Wohnbezirk jeweils 
Vertreter zu wählen sind. 

 
6.8 Beleidigende oder auf die Person 

des Wählers hinweisende Zusätze 
oder nicht nur gegen einzelne 
Bewerber gerichtete Vorbehalte auf 
dem Stimmzettel oder sonst im 
Stimmzettelumschlag sowie jede 
 Kennzeichnung des Stimmzettel-
 umschlags haben die Ungültigkeit 
 der Stimmabgabe zu Folge. 

 
6.9 Jeder Wähler erhält beim Betreten 
 des Wahlraumes, die entsprechenden 
 Stimmzettelumschläge  

  ausgehändigt. 
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in 
einer Wahlkabine des Wahlraums 
oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in 
den Stimmzettelumschlag gelegt 
werden. In der Wahlkabine darf nicht 
gefilmt oder fotografiert werden. 

 
7. Wahlscheine 
  Europawahl 

 Wähler, die einen Wahlschein für 
die Europawahl haben, können an 
der Wahl im Landkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist,  

  -  durch Stimmabgabe in einem 
  beliebigen Wahlbezirk des  
  Landkreises oder  

   durch Briefwahl teilnehmen.  
 

 Wer durch Briefwahl wählen will, 
muss sich vom Bürgermeisteramt - 
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Wahlamt - einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen. 

 
 Kommunalwahlen  
Wähler, die einen Wahlschein für 
die Kommunalwahlen haben, 
können an der Wahl 

  -  durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum des im 
Wahlschein angegebenen Gebiets 
oder 

  -  durch Briefwahl teilnehmen. 
 
  Der Wahlschein enthält auf der 
 Rückseite nähere Hinweise darüber, 
 wie durch Briefwahl gewählt wird. 

 Wer bei den Kommunalwahlen durch 
Briefwahl wählen will, erhält auf 
Antrag beim Bürgermeisteramt - 
Wahlamt – neben dem Wahlschein, 
auch die weiteren 
Briefwahlunterlagen. 

 Der Wähler muss seine Wahlbriefe 
(getrennt nach Europawahl - rot - und 
Kommunalwahlen – gelb) - mit den 
jeweils dazugehörigen Stimmzetteln 
(in verschlossenen Stimmzettel-
umschlägen) und den 
unterschriebenen Wahlscheinen so 
rechtzeitig den jeweils auf den Wahl-
briefumschlägen angegebenen 
Stellen übersenden, dass sie dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingehen. 

  Die Wahlbriefe können auch bei der 
 jeweils angegebenen Stelle 
 abgegeben werden. Der Wähler, der 
 seine Briefwahlunterlagen beim 
 Bürgermeisteramt selbst in
 Empfang nimmt, kann an Ort und 
 Stelle die Briefwahl ausüben.  

 
8. Jeder Wahlberechtigte kann sein 

 Wahlrecht nur einmal und nur 
 persönlich ausüben. Bei der 
Europawahl gilt dies auch für 
 Wahlberechtigte, die zugleich in 
 einem anderen Mitgliedstaat der 
 Europäischen Union zum 
 Europäischen Parlament wahl-
 berechtigt sind. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist 

unzulässig (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes; § 19 Abs. 1 des 
Kommunalwahlgesetzes). 

 
  Ein Wahlberechtigter der des Lesens 
(bei Kommunalwahlen; oder des 
Schreibens) unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein 
Interessenskonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 6 Abs. 4a des 
Europawahlgesetzes; § 19 Abs. 1 des 
Kommunalwahlgesetzes). Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat. 

 
  Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
 unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
 herbeiführt oder das Ergebnis 
 verfälscht wird mit einer 
 Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
 mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung des 
wahlberechtigten ene Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§107 a 
Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
9. Die Wahlhandlung sowie die im 

 Anschluss an die Wahlhandlung 
 erfolgende Ermittlung und 
 Feststellung der Wahlergebnisse im 
 Wahlbezirk sind öffentlich. 

  Jedermann hat Zutritt soweit das 
 ohne Beeinträchtigung des 
 Wahlgeschäfts möglich ist. 
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 � Öffentliche Sitzungen des  
Gemeindewahlausschusses 

Zur Ermittlung und Feststellung der Ergebnisse der Kommu-
nalwahlen finden im Sitzungssaal des Rathauses Schwendi, 
Biberacher Str. 1, folgende Sitzungen des Gemeindewahlaus-
schusses statt: 
  
Dienstag, 11.06.2024, 13.00 Uhr 
TOP 1:   Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der 

Wahl des Kreistags 
  
Mittwoch, 12.06.2024, 13.00 Uhr 
TOP 1:   Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der 

Wahl des Gemeinderats 
TOP 2:     Ermittlung und Feststellung der Ergebnisse der Wah-

len der Ortschaftsräte Bußmannshausen, Orsenhau-
sen, Schönebürg und Sießen i.W. 

  
Franz Auer 
Vors. Gemeindewahlausschuss 
  

 

 � Kein Dienstbetrieb im Rathaus 

Wegen einer möglich werdenden Fortsetzung  
der Auszählung der Kommunalwahlen findet am 

Montag, 10. Juni 2024  

im Rathaus Schwendi kein Dienstbetrieb statt.  

Die Auszählung ist öffentlich.

 � Fälligkeit 2. Abschlag der Wasser- und  
Entwässerungsgebühren 

Wir weisen Sie freundlich darauf hin, dass der 2. Abschlag der 
Wasser- und Entwässerungsgebühren für das Jahr 2024 am 
01. Juni 2024 zur Zahlung fällig wird. 
Bitte entnehmen Sie den Betrag und das Buchungszeichen 
aus dem letzten Wasser- und Entwässerungsgebührenbe-
scheid. 
Bei allen Wasserkunden, die eine Einzugsermächtigung und 
ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der Betrag bei 
Fälligkeit abgebucht. 
Alle anderen Wasserkunden bitten wir um fristgerechte Über-
weisung, damit Säumniszuschläge und Mahngebühren ver-
mieden werden. Bitte geben Sie das Buchungszeichen bei der 
Überweisung unbedingt an, damit eine korrekte Verbuchung 
erfolgen kann. 

Ihre Ansprechpartner zum Thema „Steuern und Gebühren“ sind: 
Frau Karolina Guter, Tel. 07353 9800-35,  
E-Mail: karolina.guter@schwendi.de 
Frau Claudia Hilbrenner, Tel. 07353 9800-33,  
E-Mail: claudia.hilbrenner@schwendi.de 
Frau Sarah Schönfeld, Tel. 07353 9800-37,  
E-Mail: sarah.schoenfeld@schwendi.de. 
  
Schlussabrechnung bei Hausverkäufen 
Bei einem Hausverkauf ist es notwendig, dass uns der Verkäu-
fer den Zählerstand der Wasseruhr bei Auszug oder Überga-
be des Hauses und die Anschrift des neuen Besitzers sofort 
mitteilt. Nur so kann eine klare Abgrenzung des Wasserver-
brauchs erfolgen und eine korrekte Schlussabrechnung für 
den alten Hauseigentümer erstellt werden. 
  
Einzug in Neubauten 
Bei Einzug in Neubauten muss die Gemeinde sofort verstän-
digt werden, damit der Wasserzähler vom Bauhof eingebaut 
werden kann. 
  
Wasserverlust innerhalb der Haushalte 
Immer wieder kommt es vor, dass in einzelnen Haushalten 
Sicherheitsarmaturen wie Druckminderer oder Überdruckven-
tile defekt sind. Die Folge kann sein, dass ein stetiger, wenn 
auch geringer Wasserverbrauch über den Tag entsteht. Oft 
bleibt dieser schleichende Wasserverbrauch vom Hausbesit-
zer unbemerkt, weil die Sicherheitsarmaturen einen verdeck-
ten Abwasseranschluss haben. Somit gelangt ungenutztes 
Trinkwasser direkt ins Abwasser und wird von der Wasseruhr 
gezählt. Deshalb sollte man in regelmäßigen Abständen den 
Stand der Wasseruhr überprüfen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Schwendi sucht für die diesjährige Bade-
saison im Freibad Schönebürg noch Unterstützung bei der

Badeaufsicht (m/w/d) 

Die Badesaison startete bereits Mitte Mai und endet mit 
den Sommerferien. 
Die Anstellung erfolgt auf der Basis einer geringfügigen 
Beschäftigung. Der Arbeitseinsatz ist von den jeweiligen 
Witterungsverhältnissen abhängig und erfolgt in Abspra-
che mit der Ortsvorsteherin. Erforderlich sind insbesondere 
das DLRG-Leistungsabzeichen in Silber, ein Kurs in 1. Hilfe 
sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. 
  
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an das 

BürgermeisteramtSchwendi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haupt- und Personalamt  
Biberacher Straße 1 
88477 Schwendi 
Mail: Juergen.Lang@Schwendi.de  
Homepage: www.schwendi.de 
  
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Ortsvorsteherin 
Paula Scheffold unter Telefon 07353 91288.

Hinweis : Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit beschränken sich die 
Personenbezeichnungen auf die 
männliche Form. 
 
Schwendi, den 31.05.2024 
 
Gez.: 
Wolfgang Späth 
Bürgermeister 
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 � Swimmingpool-Befüllung 
Aufgrund stark zunehmender Nachfragen teilen wir Ihnen mit, 
dass Swimmingpool-Befüllungen nicht im Aufgabenbereich 
der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde liegen. Die Befül-
lung muss über eine Hauptleitung erfolgen. Das Swimming-
pool-Wasser muss beim Ablassen in die Kanalisation einge-
leitet werden. Somit ist die oft angefragte Abwasserabsetzung 
auf eine Swimmingpool-Befüllung nicht möglich. 
  
Wohin mit verschmutztem Poolwasser? 
Poolwasser fällt unter den Abwasserbegriff nach § 54 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Die Versickerung oder Einlei-
tung von Abwasser ist eine Gewässerbenutzung und benötigt 
grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis von der unteren 
Wasserbehörde des Landratsamtes. Aufgrund der in Pools 
üblicherweise eingesetzten Chemikalien kann eine Erlaubnis 
hierfür jedoch nicht in Aussicht gestellt werden. Die Gemeinde 
Schwendi empfiehlt daher, das Poolabwasser gedrosselt der 
öffentlichen Kanalisation (Schmutzwasser- bzw. Mischwas-
serkanalisation) zuzuführen.
 

 � Herzlichen Glückwunsch Ehejubilar 
Die Eheleute  

Foto: pixabay

Hildegard Karolina und Franz Xaver 
Hochdorfer 
in Schönebürg feiern am 31.05.2024 
das Fest der Goldenen Hochzeit. 
Die Gemeinde gratuliert zu diesem 
besonderen Ehrentag.

 � Proberuf der funkgesteuerten Sirene  
in Schwendi 

Die nächsten Sirenenproben in Schwendi finden am Samstag, 
01. Juni 2024 um 12:00 Uhr, statt.
 

 � Persönliche Beratung beim unabhängigen 
Energieberater 

In der Außenstelle der Energieagentur Biberach in Schwendi 
haben Bürger aus der Gemeinde die Möglichkeit, sich rund um 
die Themen erneuerbare Energien, energieeffizientes Bauen 
und Sanieren, Energieeinsparen, gesetzliche Anforderungen 
sowie die passenden Fördermöglichkeiten 
u.v.m. zu informieren. 
Zur persönlichen unabhängigen Beratung sollten Baupläne 
des Gebäudes, aktuelle 
Energieabrechnungen (Öl, Gas, Strom) sowie das Schorn-
steinfegerprotokoll mitgebracht werden. 

monatlich

Donnerstag, 13. Juni 2024, 14.00 - 18.00 Uhr
Rathaus, Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi 
Um vorherige telefonische Anmeldung wird bei 
Frau Miller gebeten, Tel. (07353) 9800-61. 

  
Folgetermin: 
Donnerstag, 11. Juli 2024 

Feuerwehren

 � Freiwillige Feuerwehr Schwendi 
www.feuerwehr-schwendi.de  
Einsatzabteilung der FF Schwendi: 
Die nächste Feuerwehrprobe findet am Montag, 03.06.2024 
um 19.30 Uhr statt. 
Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen. 
Christoph Seifried, Kommandant
 

 � Freiwillige Feuerwehr   
Bußmannshausen

Altpapiersammlung 
Am Samstag, den 25. Mai 2024, führt die Freiwillige Feuerwehr 
eine Altpapiersammlung in Bußmannshausen und Kleinschaf-
hausen durch.Wir bitten Haushaltspapier, Mischpapier und 
Kartonagen sorgfältig zu trennen. 
• Zum Haushaltspapier gehören: Zeitungen, Illustrierte, Pro-

spekte, Kataloge, Telefonbücher 
• Zum Mischpapier gehören: Briefpapier, Briefumschläge, 

Schulhefte, EDV-Papier, Büropapierabfälle, Eierschachteln, 
Papiersäcke und Papiertüten 

• Zu den Kartonagen gehören: Wellpappe, Graukartons, 
Schuhschachteln 

Sonstige Fremd- und Störstoffe sollten von der Sammlung 
ferngehalten werden. 
Die Einwohnerschaft wird gebeten die Sammelware gebün-
delt oder in Kartons verpackt ab 08:30 Uhr am Straßenrand 
bereitzulegen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Freiwillige Feuerwehr Bußmannshausen

Herausgeber:
Bürgermeisteramt Schwendi
Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi
Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Telefon (07154) 82 22-0

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Wolfgang Späth
Telefon (07353) 9800-0, Telefax (07353) 9800-14
Verantwortlich für den kirchlichen Teil:
Die jeweilige Kirchengemeinde
Verantwortlich für die Vereinsnachrichten:
Der jeweilige Verein
Verantwortlich für die Rubrik „Was sonst noch interessiert“:
Die jeweiligen Inserenten

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Katharina Härtel
E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Telefon (07154) 82 22-70
Anzeigenschluss: Dienstag, 11.00 Uhr
Erscheint wöchentlich freitags.
Homepage Schwendi jetzt über 
QR-Code abrufbar
Die Homepage www.schwendi.de der Gemeinde
ist ab sofort über den nebenstehenden QR-Code 
abrufbar.

 � Impressum
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Schul- und 
Kindergartennachrichten

 � Förderverein der Grundschule  
Orsenhausen–Sießen

 � Kindergarten Großschafhausen 
Der Kindergarten Kunterbunt freut sich über 
den Nachwuchs im Starenkasten 
In den letzten Wochen konnten wir dank der „Naturfreunde 
Salzweiher Orsenhausen“ in unserem Garten die Stare beim 
Nestbau und beim Brüten beobachten. Martin Weller und 
Horst Gehring installierten uns, wie schon im vergangenen 
Jahr den Nistkasten, welcher mit einer Kamera versehen ist. 
In den letzten Wochen warteten wir gebannt, bis ein Star in 
unseren Nistkasten einzog. Dann hat er sehr fleißig mit dem 
Nestbau begonnen und anschließend hat er sogar sechs blaue 
Eier in den Nistkasten gelegt. Nun hieß es geduldig warten, 
für den Star und für uns. Und dann war es endlich so weit, 
die Starküken sind geschlüpft! Nun können wir sie beobach-
ten, wie sie fressen und wachsen. Außerdem können wir die 
Stare hören, wie sie rufen. „Starmama“ und „Starpapa“ sind 
ganz schön im Stress, so viel Hunger, wie die kleinen haben. 
Wir sind gespannt, wann sie ihre ersten Flugversuche starten. 
Vielen Dank an die Naturfreunde Salzweiher, die uns das er-
möglicht haben! 

 

Kirchliche Nachrichten
Seelsorgeeinheit Schwendi
Die sechs katholischen Kirchengemeinden

 

Die sechs katholischen Kirchengemeinden 
Pfarramt Schwendi 
Hauptstr. 39, 88477 Schwendi 
Tel.: 07353 577, Fax 07353 981687 
E-Mail: ststephanus.schwendi@drs.de 
Homepage: se-schwendi.drs.de 
  
Pastoral-Team 
Pfarrer Martin Ziellenbach 
Tel.: 07353 981688, E-Mail: martin.ziellenbach@drs.de 
Pastoralreferentin Claudia Holm 
Tel.: 07353 91308, E-Mail: claudia.holm@drs.de 
  
Telefonische Sprechzeit von Pfarrer Ziellenbach entfällt: 
Donnerstag, 06.06.2024 
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Schwendi: Dienstag 08:30 – 11:00 Uhr 
 Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr 
  
Pfarrbüro geschlossen 
Wegen Umzug in die neuen Räume bleibt das Pfarrbüro am 
06.06. und 11.06. geschlossen. 
  
Ökumenischer Hospizdienst Laupheim-Schwendi-Wain 
Tel.: 0171 9176936 oder 
se-schwendi.drs.de - Register: Hospizdienst-Besuchsdienst 
  
Öffnungszeiten der Kath. öffentl. Büchereien (KÖB) 
Bußmannshausen: Montag 16:00 – 18:00 Uhr 
Schönebürg: Dienstag 16:00 – 18:00 Uhr 
In den Schulferien sind die Büchereien geschlossen. 
 

Gottesdienste 
in der Seelsorgeeinheit Schwendi 
vom 01. – 16. Juni 2024

01.06.24 Samstag der 8. Woche im Jahreskreis 
18:30 Uhr Bußmannshausen: Eucharistiefeier 
 (g. Jtg. †Meinrad und Lieselotte Stuber) 
 mit Orgel (Bernd Karrer) und Trompete 
 (Kuno Högerle) 
  
02.06.24 9. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Großschafhausen: Hochamt zu Fronleichnam 

mit Prozession 
10:30 Uhr Schönebürg/Kreuzberg: Wort-Gottes-Feier 
14:00 Uhr Schwendi: Andacht mit anschließender Segnung 

des neuen Gemeindehauses 
14:00 Uhr Schönebürg/Kap. Huggenlaubach: 
 Marien-Andacht 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranz 
  
03.06.24 Montag – Hl. Karl Lwanga u. Gefährten 
09:00 Uhr Schwendi: Eucharistische Anbetung 
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04.06.24 Dienstag der 9. Woche im Jahreskreis 
18:00 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 
  
05.06.24 Mittwoch – Hl. Bonifatius 
18:00 Uhr Großschafhausen: Eucharistiefeier 
  
06.06.24 Donnerstag der 9. Woche im Jahreskreis 
09:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Euch. Anbetung mit Ro-

senkranz um Priesterberufungen, anschl. Stille 
Anbetung bis 12:00 Uhr 

  
07.06.24 Freitag – Heiligstes Herz Jesu 
17:00 Uhr - 
18:00 Uhr Großschafhausen: Stille euch. Anbetung 
19:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Eucharistiefeier 
 († Stefanie Wolf u. +Antonie Glanzer - v. d. Weberz. -) 
  
08.06.24 Samstag – Unbeflecktes Herz Mariä 
18:00 Uhr Sießen: Rosenkranz 
18:30 Uhr Sießen: Eucharistiefeier 
  
09.06.24 10. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Bußmannshausen: Eucharistiefeier 
 anschließend Kaffee nach der Kirche 
09:00 Uhr Großschafhausen: Wort-Gottes-Feier 
09:00 Uhr Schwendi: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Schönebürg: Wort-Gottes-Feier 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranz 
  
10.06.24 Montag der 10. Woche im Jahreskreis 
09:00 Uhr Schwendi: Hl. Messe mit Pater Stefan Linder 
  
11.06.24 Dienstag – Hl. Barnabas, Apostel 
18:00 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 
  
12.06.24 Mittwoch der 10. Woche im Jahreskreis 
18:00 Uhr Bußmannshausen: Eucharistiefeier 
  
13.06.24 Donnerstag – Hl. Antonius v. Padua 
17:30 Uhr Sießen: Rosenkranz 
18:00 Uhr Sießen: Eucharistiefeier 
 (2. Opfer +Magdalena Egger) 
  
15.06.24 Samstag der 10. Woche im Jahreskreis 
18:00 Uhr Sießen: Rosenkranz 
18:30 Uhr Sießen: Eucharistiefeier 
  
16.06.24 11. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Großschafhausen: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Schönebürg: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Bußmannshausen: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Schwendi/Sofie Weishaupt: ökumenischer Got-

tesdienst zum Bürgerparkfest 
14:00 Uhr Bußmannshausen: Taufe von David Hettich 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranz 
 
 

Termine und Informationen 
für die Seelsorgeeinheit

Beerdigungsdienst vom 2. – 8. Juni 2024: 
Pfarrer M. Ziellenbach und Pastoralreferentin C. Holm, 
Tel.: 07353 91308 

Pfarrbüro geschlossen 
Wegen Umzug in die neuen Räume bleibt das Pfarrbüro am 
06.06. und 11.06. geschlossen. 
In dieser Zeit kann es auch bei der Beantwortung der 
E-Mail-Anfragen zu Verzögerungen kommen. 
Ab Donnerstag, 13.06. finden Sie das Pfarrbüro im neuen Ge-
meindehaus (Kellerberg 2). 
  
Ich wünsche dir Leben – Segen für Frauen und Familien, 
die ein Kind erwarten am 15. Juni 2024  
Das Schönstatt-Zentrum Aulendorf lädt Frauen, die ein Kind 
erwarten und ihre Familien am Samstag, den 15.06.2024 um 
15.00 Uhr zur Segensfeier ins Schönstatt-Kapellchen ein. Der 
Priester spendet am Ende der Feier jeder Mutter einzeln den 
Segen. Leben braucht Gottes Segen. Vor allem die Zuwen-
dung dessen, von dem alles Leben kommt. 
Eine Anmeldung ist bei Agnes Forderer unter der Tel. Nr. 
07527/4400 oder E-Mail: Josef.Forderer@t-online.de er-
wünscht. 
 
 

Nachrichten der  
einzelnen Kirchengemeinden

ST. GALLUS SCHÖNEBÜRG 
  
Krankenkommunion 
07.06.24 Freitag 
ab 10:30 Uhr Krankenkommunion 
  
  
ST. MARTINUS BUSSMANNSHAUSEN 
  
Krankenkommunion 
06.06.24 Donnerstag 
ab 
10:30 Uhr Krankenkommunion in Kleinschafhausen 
und ab 
11:00 Uhr Krankenkommunion in Bußmannshausen 
  
Vorankündigung 
Einladung zu „Kaffee nach der Kirche“ 
Am Sonntag, den 9. Juni 2024 findet im Anschluss an den 

9:00 Uhr-Gottesdienst wieder ein „Kaffee nach 
der Kirche statt. 

Bei gutem Wetter auf dem Vorplatz der Kirche, bei schlechtem 
Wetter im Sitzungssaal des Pfarrhauses. 

Sie sind herzlich eingeladen! 
  
  
MARIÄ UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS ORSENHAUSEN 
  
14.06.24 Dienstag 
20:00 Uhr öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im 

Gemeindehaus 
  
  
ST. MARIA MAGDALENA SIESSEN IM WALD 
  
Vorankündigung - Kirchengroßputz 
Wie jedes Jahr vor dem Kirchenpatrozinium wollen wir in un-
serer Kirche den Großputz durchführen. 
Donnerstag, 11.07.2024 ab 18:00 Uhr  
Freitag, 12.07.2024 ab 9:00 Uhr 
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Bitte Termin vormerken. Es wäre schön, wenn viele Zeit hätten 
und mithelfen könnten. 
Für den KGR Sießen i.W. 
Alexandra Mayer 
  
Vorankündigung 
Musikalische Beiträge für unser Kirchenfest  
Unser diesjähriges Kirchenfest findet am 21. Juli 2024 statt. 
Für den gemütlichen Teil nach dem Gottesdienst, suchen wir Mu-
sikbegeisterte, die gern mal vor einem kleinen Publikum auftreten 
möchten, ganz ungezwungen in unserem schönen Festgarten. 
Alle Musizierende, alle Sänger, egal ob jung, ob alt, ob ein Lied 
oder mehrere, es sind alle ganz herzlich willkommen. Gerne 
auch kleinere Gruppen. 
Interesse? 
Habt keine Scheu und meldet Euch unter 07347-4852 (Al-
exandra). 
Wir freuen uns auf Euch! 
Für den KGR Sießen i.W. 
Alexandra Mayer 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde Wain

Pfarramt Wain  
Pfarrer Marten Bernick 
Kirchstraße 16, 88489 Wain 
Telefon: 07353-9819381 
E-Mail: pfarramt.wain@elkw.de 
Internet:  www.evkirche-bc.de dort unter Kirchengemein-
de Wain 
Sie finden die Gottesdienste auch als Livestream bei You-
tube unter „Evangelische Kirchengemeinde Wain“. 
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mittwochs und freitags 
jeweils 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im UG des Gemeindehauses 
  
Urlaub Pfr. M. Bernick – Vertretung für Wain 
Pfarrer M. Bernick hat Urlaub von Montag, d. 27.5. bis ein-
schließlich Samstag, d. 1. Juni 2024. Die Vertretung in seelsor-
gerlichen Fällen hat Pfarrer Thomas Breitkreuz aus Dietenheim: 
Telefon: 07347 / 76 21 und E-Mail: thomas.breitkreuz@elkw.de 
  
Gottesdienste am 1. Sonntag nach Trinitatis, 2. Juni 2024  
09.00 Uhr Gottesdienst in Schwendi mit Pfr. M. Bernick 
10.15 Uhr Gottesdienst in Wain mit Taufe mit Pfr. M. Bernick  
10.15 Uhr Kinderkirche 
  
„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, 
ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben 
und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ (aus 
der 1. These der Barmer Theologischen Erklärung)  
  
Auf welche Stimmen hören wir? Welche der mir angebote-
nen Wege führen wirklich zum Leben, sind von Gott? Der 
1. Sonntag nach Trinitatis ermahnt uns, auf Gottes Stimme zu 
hören zwischen den vielen Stimmen um uns herum. Dazu gibt 
es mit den Worten von Jeremia (Jeremia 23,16-29) Hörhilfen.  
Wir erinnern an die theologische Erklärung der Bekenntnissy-
node in Barmen, die vor 90 Jahren (31. Mai 1934) die Vermi-
schung der Kirche mit einer zeitgemäßen Ideologie zurückwies. 
Es war das unbiblische Menschenbild der Deutschchristen, 
das in eine menschenunwürdige Ethik führte. Im Gottesdienst 
erinnern wir an die gute Nachricht, dass jedermann dazu 

eingeladen ist, durch das Vertrauen auf Jesus Christus, den 
Retter, teilzuhaben an der herrlichen neuen Schöpfung nach 
dem Ende dieser alten Welt.  
Im Gottesdienst wird Matilda Wahl getauft. Zudem wird im 
Gottesdienst Sylvia Ruopp und Christian Geiger die Brenz-
medaille für ihre 30-jährige ehrenamtliche Mitarbeit verliehen. 
Herzliche Einladung!  
  
Christustag am Donnerstag (Fronleichnam), den 30. Mai 
2024 10-13 Uhr in Ravensburg 
Wir feiern gemeinsam den Christustag in Ravensburg in der Jo-
hanneskirche am Donnerstag, d. 30. Mai 2024 in der Zeit zwi-
schen 10-13 Uhr mit Kinderprogramm für Kinder ab 4 Jahren!  
  
Was gibt Menschen Hoffnung? In einer Zeit, in der Menschen 
angesichts der eigenen Not und Krisen in der Welt ihre Hoff-
nung verlieren, braucht es Hoffnung, die auch in Krisen und 
Notzeiten trägt. Als Christen sind wir Hoffnungsmenschen, 
weil uns eine lebendige Hoffnung geschenkt wurde durch die 
Auferstehtung Jesu Christi. 
  
Bibelarbeit mit Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein: „Der 
Mensch... glaubte dem Herrn“ (Gen 15,1–6) und im Anschluss 
eine Bibelarbeit mit Ulrike Blessing aus Friedrichshafen: Mit 
HOFFNUNG ...eine feste Zuversicht (Hebr 11,1–3) 
  
Musik: Posaunenchor Wain und Bläserinnen und Bläser aus 
den Kirchenbezirken unter der Leitung von Markus Schließer; 
Moderation: Angelika Zanzinger und Ernst Eyrich 
  
TEENNIGHT am Freitag, d. 31. Mai  
Am 31.05. um 19.30 Uhr findet unsere nächste Teennight im 
Gemeindehaus statt. Zusammen werden wir wieder von Gott 
hören, singen, essen und chillen. Wir freuen uns auf eine coole 
Zeit mit dir und deinen Freunden :) 
Die Teennight-Crew 
  
Konfis-Arrive am Samstag, d. 01. Juni 2024 
Es ist wieder so weit!  
Wir, der Jugendkreis Wain, möchten alle frisch Konfirmierten 
(bzw. Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen) zum ersten Mal 
in den Jugendkreis einladen. Unser KONFIS-ARRIVE findet 
am 01.06.2024 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Wain statt. 
Wir freuen uns auf viele neue Gesichter. 
Jugendkreis Wain 
  
Friede, Freude, Kaffee und Kuchen am Sonntag, d. 09. Juni 
Sonntag, den 09. Juni findet wieder „Friede, Freude, Kaffee 
und Kuchen“ ab 14:30 h im Gemeindehaus statt. Eingeladen 
sind alle Frauen und Männer zwischen 30 und 50 Jahren. Die 
Veranstaltung ist als Pause vom Alltag mit Spiel und Kinder-
programm gedacht. Den Impuls gibt es diesmal von Pfarrerin 
Ulrike Bast aus Tübingen. Herzliche Einladung! 
  
Mädchenjungschar 
Unser Mitarbeiterteam der Mädchenjungschar ist auf der Su-
che nach Verstärkung. 
Ihr seid herzlich eingeladen, mittwochs 17:30 bis 19:00 Uhr, 
ganz unverbindlich vorbeizuschauen. 
Wir freuen uns auf euch  
Susanne & Manuela 
  
Israel Abend am Mittwoch, d. 3.7.2024 um 19.30 Uhr 
Herzliche Einladung zum Israel-Abend „#schalom 75“ im ev. 
Gemeindehaus in Wain am Mittwoch, d. 3.7.2024 um 19.30 
mit Timo Roller. 
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Am 14. Mai 1948 wurde im Heiligen Land ein neuer Staat ge-
gründet: Israel. Die neue alte Heimat für die weltweit zerstreu-
ten und verfolgten Juden. Drei Jahre nach dem Holocaust. 
Dieser neue Staat besteht trotz aller Kriege, Krisen und Kon-
flikte bis heute. 
„# schalom 75 – Gottes einzigartige Treue“, das sind 75 Mi-
nuten Film. Gezeigt wird die Bedeutung Israels durch seine 
jahrtausendealte Geschichte. Dazu gehören auch deutliche 
Kontraste: Israel damals und heute. Authentische Einblicke: 
Leben in Gefahr und Freiheit. Und visionäre Ausblicke: Die 
historische Dimension von Worten aus der Bibel, die weit über 
die täglichen Schlagzeilen hinaus gehen. 
Gezeigt wird der Film von Regisseur Timo Roller. Er ist selbst-
ständiger Medieningenieur, Regisseur und Wissenschaftsautor 
und lange Jahre mit Israel verbunden. Im Anschluss an die 
Filmvorführung ist noch Zeit für Gespräche mit ihm. 
Sie sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spen-
de wird gebeten. 
  
Einsicht in den Haushaltsplan 2024 
Der Haushaltsplanbeschluss der Evangelischen Kirchenge-
meinde Wain für 2024 liegt vom 22.5-12.6.2024 im Pfarrbüro 
zur Einsichtnahme aus und kann zu den Öffnungszeiten des 
Pfarrbüros eingesehen werden. 
  
Vorankündigung: Seifenkistenrennen 
Wir werden in diesem Jahr wieder das Seifenkistenrennen 
am 01.09.2024 durchführen. Wer hat noch eine Seifenkiste 
vom letzten Mal oder will sich eine neue Seifenkiste bauen? 
Anmeldung bei Markus Schließer, Telefonnummer Tel. 01511 
6127879. 
Weitere Infos folgen.
 

Bibelgemeinde Schwendi

Herzliche Einladung 
Sonntags 
10.00 Uhr Gottesdienst, Gerberwiesen 3 
Donnerstags 
19.00 Uhr Gebets- und Bibelstunde 
Freitags 
17.00 Uhr Jungschar 
  
Kontaktadresse: 
Daniel Walcher, Tel.: 07353 983219 
info@bibelgemeinde-schwendi.de 
www.bibelgemeinde-Schwendi.de
 

Vereinsnachrichten Schwendi

 � Sportfreunde Schwendi e.V. 
Abteilung Fußball
SF Schwendi Fußball 
Rückblick Aktive: 
Herren Bezirksliga 
TSV Kirchberg/Iller - SF Schwendi  0:1 
Herren Kreisliga B 
SV Baustetten II - SF Schwendi II  1:2 
Herren-Reserve Kreisliga B 
SV Baustetten III - SF Schwendi III  3:1 
  
Vorschau Aktive: 
Herren Bezirksliga 
SF Schwendi - SV Steinhausen/Rottum 
Samstag, 01.06.2024 - 16.00 Uhr 
Herren Kreisliga B 
SF Schwendi II - SGM Baltringen/Äpfingen II 
Samstag, 01.06.2024 - 14.15 Uhr 
 
Kai Reinert wird neuer Chef-Trainer bei den Sportfreun-
den Schwendi 
Die SFS haben mit Kai Reinert einen neuen Chef-Trainer ver-
pflichtet und somit einen Nachfolger für Sven Biberacher 
präsentiert. Reinert durchlief die Jugendmannschaften des 
SSV Ulm 1846 und vom FC Memmingen. Aktiv spielte er un-
ter anderem beim TSV Regglisweiler, der SpVgg Au/Iller und 
dem TSV Babenhausen. Zuletzt war der 30-jährige als Spie-
lertrainer beim SV Jedesheim tätig. 
„Wir freuen uns, mit Kai einen jungen und sehr engagierten 
Chef-Trainer gefunden zu haben. Unsere Ansätze und die Phi-
losophie sind identisch. Für beide Seiten ist es von Anfang 
an wichtig, alle Spieler mitzunehmen und die zwei aktiven 
Mannschaften als eine Einheit zu sehen. Deshalb sind wir uns 
schnell einig geworden und gehen zuversichtlich in die neue 
Saison“, sagt Abteilungsleiter Thomas Rohmer. „Die Aufgabe 
hier ist sehr reizvoll für mich. Schwendi ist ein toll geführter 
Verein, das Umfeld, die Rahmenbedingungen und die Struk-
turen sind einfach richtig gut“, sagt Kai Reinert bei seiner Vor-
stellung. Weiterhin zum Trainerteam des Bezirksligisten gehö-
ren Co-Trainer Thomas Manz und die beiden Torwart-Trainer 
Jochen Mensch und Benjamin Laupheimer. 
Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es einen Wechsel auf 
der Trainerposition. SFS-Urgestein Michael Kieselbach be-
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endet am Saisonende seine langjährige Trainertätigkeit. Sein 
bisheriger Co-Trainer Michael Marquardt übernimmt den Trai-
nerposten und steigt zum Chef-Trainer auf. „Wir sind Michael 
Kieselbach zu großem Dank verpflichtet, er hat nicht nur als 
Spieler, sondern auch als Trainer immer das Beste für unse-
ren Verein gegeben“, sagt Markus Lerch, stellvertretender 
Abteilungsleiter der Sportfreunde und fügt weiter an: „Unser 
Wunsch war es, dass Michael Marquardt den nächsten Schritt 
in seiner Trainerkarriere macht. Er ist immer mit Herzblut bei 
der Sache und wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt“. 
Auch der neue Chef-Trainer freut sich über seine neue Her-
ausforderung: „Ich möchte meinen großen Erfahrungsschatz, 
welchen ich als aktiver Spieler von verschiedenen Trainern 
gesammelt habe, an unsere jungen Spieler weitergeben“. 
Anfang Juli beginnt für die SFS mit dem jährlichen Sommer-
trainingslager im österreichischen Lermoos der Auftakt zur 
neuen Saison. Danach stehen noch diverse Testspiele und 
ein Blitzturnier auf dem Vorbereitungsplan. Hierzu können sich 
die SFS auf die Neuzugänge Dardan Morina (FV Altenstadt), 
Luca Eisele, Peter Ott, Fabian Bretzel und Mate Molnar (alle 
eigene Jugend) freuen. 
 

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Die beiden Abteilungs-
leiter Thomas Rohmer (rechts) und Markus Lerch (links) be-
grüßen die neuen Trainer Michael Marquardt (II. Mannschaft) 
und Kai Reinert (I. Mannschaft).

Abteilung Karate 
Jahreshauptversammlung Karate 
Am Donnerstag, den 23. Mai 2024, fand die Jah-
reshauptversammlung der Abteilung Karate für das 
Jahr 2023 statt. 
Abteilungsleiter Ulf Heilmann begrüßte alle anwesenden Ka-
ratekas. 
Im Anschluss an die Begrüßung gab Schriftführer Gunter Hill-
mann einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und 
zog eine positive Bilanz. Es gab einige erfolgreiche Prüfungen 
in allen Gruppen zu vermelden. Kassenwartin Karin Burkert 
gab einen kurzen finanziellen Überblick, der positiv ausfiel. 
Der 2. Abteilungsleiter Jochen Müller dankte nun allen Jugend-
trainern, Trainern und Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz 
und Engagement. 
Der 2. Vorsitzende des SF Schwendi Michael Marquardt über-
nahm die Versammlung, entlastete den Vorstand und leitete 
Neuwahlen ein. Der 2.Abteilungsleiter Jochen Müller sowie 
Kassenwartin Karin Burkert standen zur Wahl und wurden 
für weitere 2 Jahre in ihrem Amt bestätigt. Beide wurden mit 
100 % der Stimmen für weitere 2 Jahre bestätigt. Daniel Hipp 
übernahm das Amt des Jugendvertreters und wurde ebenfalls 
einstimmig gewählt. 
Nach Beendigung der Wahlen bedankte sich Ulf Heilmann bei 
allen Aktiven, gab einen kurzen Ausblick auf das aktuelle Jahr 
und wünschte weiterhin sportliche Erfolge und verletzungsfreie 
Trainingseinheiten für das Jahr 2024. 

Da die Jahreshauptversammlung wieder in der Pizzeria La 
Puglia in Orsenhausen stattfand, kam nun der gemütliche 
Teil und es wurden noch fleißig neue Pläne für das Jahr 2024 
geschmiedet.

Abteilung Lauftreff 
Eine Woche, drei Läufe   
Zwischen dem 5. und 11. Mai nahm Holger Stumm 
vom Lauftreff Schwendi an insgesamt drei Laufveran-
staltungen teil. Als erstes war der 13. Lauterlauf an der Reihe. 
Bei diesem schönen Landschaftslauf zogen 791 Laufbegeis-
terte durch das Lautertal und Wolfental. Holger absolvierte den 
12,6 km Hauptlauf und siegte dabei in seiner Altersklasse mit 
einer Zeit von 56:07 min. 
Beim 3. Firmenlauf Oberschwaben in Burgrieden war die Teil-
nehmerzahl mit 1096 schon vierstellig. Auch hier war Holger 
erfolgreich. Für die 5,6 km lange und profilierte Strecke benö-
tigte er 22:20 min und sicherte sich damit den 2. Platz seiner 
Altersklasse. 
Zuletzt, beim 22. Lauffieber in Bad Waldsee, dem kleinen 
Laufmekka Oberschwabens, versammelten sich 1216 Läu-
ferinnen und Läufer in der Kurstadt. Hier hatte sich Holger für 
die 10 km-Strecke angemeldet und die Starterliste wies einige 
„Hochkaräter“ der Laufszene aus. Mit einer guten Zielzeit von 
43:53 min verpasste er knapp das Siegerpodest und erreichte 
den 5. Altersklassenplatz. 
 
Abteilung Tennis
Tennis Schwendi 
VR-Talentiade Tennisturnier
Am vergangenen Samstag fand in Schwendi im Rahmen der 
„Next Level“ Turnierserie für die 8- bis 10-jährigen Jungen und 
Mädchen ein Tennisturnier statt. 55 Kinder aus ganz Würt-
temberg kämpften im Kleinfeld, Midcourt und Großfeld um 
die begehrten Medaillen. 
Da viele der Teilnehmer offensichtlich sehr talentiert und trai-
ningsfleißig sind und bereits über viel Turniererfahrung verfü-
gen, sahen die mehr als 100 Zuschauer überaus spannende 
und technisch zum Teil hochklassige Spiele. Erfreulicherweise 
gab es auch für die Gastgeber einige gute Platzierungen: Noah 
Guariglia und Raphael Süß kamen in ihren Altersklassen un-
ter die besten acht. Noch erfolgreicher waren Jona Glogger, 
der bei den 10-jährigen den 3. Platz belegte und Max Mulder 
bekam sogar die Silbermedaille bei den 8-jährigen überreicht. 
Pepe Seibold gewann die Trostrunde bei den 10- jährigen. 
Viel Lob bekam der Ausrichter für die gute Organisation und 
die hervorragende Verpflegung der Gäste. 
  
Davis-Cup Turnier in Schwendi
Idee: Für Kinder, die in Kidscup-Mannschaften spielen, ein 
Turnier anzubieten. Nach dem Motto Tennis ist Team, wurde 
das Turnier im Davis-Cup Modus ausgeschrieben. Zwei Spie-
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ler bildeten eine Mannschaft, zuerst wurden die beiden Einzel 
gespielt und das abschließende Doppel brachte die Entschei-
dung. Die Mannschaften wurden in 4-er Gruppen zusammen-
gefasst, nach der ersten Runde spielten die Sieger um Platz 
1, die Verlierer um den dritten Platz. 
  
26 Doppel hatten gemeldet, von Inneringen über Ravensburg 
bis Ulm war der ganze Bezirk vertreten. Gespielt wurde auf 
Zeit, dadurch war der Ablauf ohne große Wartezeiten möglich 
und nach 4 Stunden hatte jedes Kind 2 Einzel und 2 Doppel 
gespielt. Groß war die Freude, als am Ende des Turniers jeder 
Teilnehmer einen glänzenden Pokal mit nach Hause nehmen 
durfte. Nach den vielen positiven Rückmeldungen sowohl von 
Kinder- als auch von Elternseite wird es nächstes Jahr wohl 
wieder eine Neuauflage geben.
 

Teilnehmer beim Davis-Cup Turnier

Abteilung Turnen
Schwendier Turnerinnen auf dem Siegespodest 
Beim SV Villingendorf im Turngau Schwarzwald fand der VR-
Tag der P-Stufen Bezirksfinale Süd im Gerätturnen statt, bei 
dem die besten Turnerinnen aus den fünf Turngauen Hohenzol-
lern, Oberschwaben, Schwarzwald, Ulm und Zollern-Schalks-
burg gegeneinander antraten. Gleichzeitig ging es auch um 
die 6 Startplätze je Altersklasse für das Landesfinale am 22. 
Juni in Öhringen. Schwendi ging mit acht qualifizierten Mäd-
chen aus der Leistungsgruppe an den Start und erzielte se-
henswerte Ergebnisse.
Dana Manz konnte sich bei den Achtjährigen gegen die starke 
Konkurrenz von 27 Gleichaltrigen in einem spannenden Wett-

kampf durchsetzen und sicherte sich die Goldmedaille. Amalia 
Glanz erreichte Platz 19. Einen fehlerfreien Wettkampf turnte 
Lisa Sophie Seipel bei den Neunjährigen. Sie erturnte sich 
die Silbermedaille. Emilia Brehm erreichte in der Altersklasse 
9 Jahre Platz 11 unter 27 Teilnehmerinnen. Enie Neher zeig-
te sich bei der AK 10 an allen vier Geräten nervenstark und 
konnte wertvolle Punkte sammeln. Sie erreichte einen tollen 
5. Platz.
Dana Manz, Lisa Seipel und Enie Neher haben sich somit qua-
lifiziert und fahren zum Landesfinale. Trotz starker Leistungen 
verfehlten Emilia Frey, Malea Hofmann und Lena Reichl nur 
knapp die Qualifikation zum Landesfinale. Die Konkurrenz bei 
den 11-Jährigen war wahnsinnig stark. Emilia Frey wurde 8., 
Lena Reichl 9. und Malea Hofmann 11.
Tamara Botzenhart und Romy Schneider machten die Teil-
nahme am Wettkampf durch ihren Einsatz als Kampfrichter 
möglich.
 

v.l. Dana, Lisa, Amalia, Emilia B., Enie, Malea, Lena und Emilia F.

 � BUND Gruppe Schwendi 
Ameisen ohne Gift loswerden
Ameisen sind für das Ökosystem unverzicht-
bar. So lockern sie die Böden durch ihre vielen Gangsysteme 
auf und fördern so damit das Pflanzenwachstum. Ameisen 
sorgen für die Verbreitung von Samen vieler Pflanzen. Mit ei-
nem Tropfen Öl am winzigen Samenkorn werden die Ameise 
angelockt, den Samen mitzunehmen. Die Roten Waldameisen 
sind als Schädlingsbekämpfer wichtige Helfer des Försters. 
Ein ausgebreitetes Stofftaschentuch auf dem Ameisenhaufen 
wird von den Ameisen mit Gift bespritzt. Das Tuch wird auf 
schmerzende Gelenke gelegt.
Ameisen als Mitbewohner stören jedoch. Gerade jetzt im Som-
mer, wenn Balkontüren und Fenster offen stehen, bahnen sie 
sich ihren Weg bis in die Küche. Dort machen sie sich über 
Zucker – und eiweißhaltige Lebensmittel her. Chemische Be-
kämpfungsmittel töten Ameisen, doch sie können auch die 
Gesundheit von Kindern und Kranken gefährden. Der Bund 
für Umwelt und Naturschutz (BUND) empfiehlt ökologische 
Alternativen, die zudem preiswert sind.
Ameisen können durch stark riechende Kräuter und Substan-
zen, die ihren Orientierungssinn beeinträchtigen, ganz ohne 
Giftchemie vertrieben werden. Im Handel erhält man Amei-
senöl, das aus verschiedenen ätherischen Ölen gemischt ist. 
Auf die „Ameisenstraßen“ können aber auch Zitronensaft, 
Essig, Gewürze wie Majoran, Kerbel, Lavendel oder Zimt als 
Geruchsbarrieren ausgebracht werden.
Bei starkem Befall können Backpulver oder Hirschhornsalz 
vermischt mit Zucker als Lockmittel die Insekten abtöten. In 
Drogerien wird Diatomeerde angeboten, ein fein gemahlenes 
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Pulver aus fossilen Kieselalgen. Dieses Mittel wirkt tödlich, 
da es den Chitinpanzer der Insekten verletzt und sie schnell 
austrocknen lässt. Diatomeerde sollte gezielt in den Schlupf-
winkeln und auf den Wanderstraßen eingesetzt werden. Die 
Produktanweisung muss genau beachtet werden.
Um Ameisen erst gar nicht ins Haus zu locken, empfiehlt der 
BUND Lebensmittel und Abfälle in dicht schließenden Behältern 
aufzubewahren. Besonders organische Abfälle sollten täglich 
aus der Wohnung gebracht werden und Futterreste aus Tier-
näpfen entsorgt werden. Es ist auch ratsam einzelne „Späher“ 
zu entfernen, da ihnen wenig später die Masse nachfolgt. Topf-
pflanzen, die im Spätjahr aus dem Garten ins Haus kommen, 
sollten auf Ameisenbefall ,b.z.w Blattläuse, untersucht werden. 
Bekannte Schlupflöcher verschließt man mit Kitt, Silikon, Kle-
beband oder Gips.
Wenn einzelne Sträucher wie Rosen stark von Ameisen be-
sucht werden, deutet dies auf einen Blatt- oder Schildlausbefall 
hin, deren Zuckerausscheidungen von den Ameisen als Futter 
gesammelt werden. Dabei sorgen die Ameisen für die weitere 
Ausbreitung der Zuckerproduzenten. Wer allergisch auf Amei-
senbisse auf der Liegewiese im Garten reagiert, kann mit ei-
nem Pflanzentopf aus Ton die Ameisen zum Nestbau anlocken.
Man stellt den Tontopf mit der Öffnung nach unten an einen 
warmen, sicheren Platz. Bald siedeln sich darunter Schwarze 
oder Rote Wegameisen an. Die warmen „Puppenkammern“ 
liegen weit oben. Nach einiger Zeit streut man an einer anderen 
Stelle die Ameisenpuppen samt der Erde als Vogelfutter aus.
Quelle: BUNDökotipps Reinhard Schnetter, Tel.1890 
  

 � Hundesport Schwendi e.V.
 

TAG UNSERER HUNDE 02 JUNI 2024 - HUNDESPORT 
SCHWENDI E.V. 
Wir laden alle Hundefreunde (mit oder ohne Hund) zu unserem 
ersten "Tag unserer Hunde" ein. 
Beginn ist 10:30 Uhr und Ende ca. 17:00 Uhr. 
Die Rettungshundestaffel des ASB wird mit einer Vorfühung 
und Informationen zur Ausbildung und Einsatz von Rettungs-
hunden teilnehmen. 
Ein Geschicklichkeitsparkur und Hunderennen bieten die Mög-
lichkeit, auch selbst aktiv mit Hund daran teilzunehmen. 
Für das leibliche Wohl in Form von Steaks, Würstchen, vega-
nen Burgern und Kuchen ist natürlich ebenfalls gesorgt. 
Wir freuen uns bereits auf euren Besuch. 
Die Vorstandschaft 
Hundesport Schwendi e.V.

 � Familiengruppe Schwäbischer Albverein
Freundeskreis ASB Seniorenzentrum "Sofie Weishaupt" 
Am Sonntag, 02.06.2024 startet der Schwäbische Albverein 
OG Dietenheim – Regglisweiler die Wanderung „Ein Ausflug 
ins Allgäu“.
Eingeladen sind alle, die gerne wandern. Wir treffen uns um 
09:30 Uhr am Bürgerhaus in Regglisweiler sowie am Parkplatz 
beim Edeka in Schwendi und alle gemeinsam um 09:45 Uhr 
auf dem Parkplatz des Dietenheimer Seniorenheims. 
Anschließend fahren wir mit den Pkws ca. 45 Minuten nach 
Ottobeuren. 
Dort angekommen, starten wir unsere Rundwanderung.
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Unsere Tour führt uns zunächst zum Schachenweiher. Weiter 
geht es über idyllische Wald- und Flurwege zu den markan-
ten geologischen Orgeln. Nachdem wir wieder zurück in Ot-
tobeuren sind, besteht noch die Möglichkeit die Basilika zu 
besichtigen. Sollte das Wetter nicht so gut sein, haben wir die 
Möglichkeit die Tour abzukürzen. Die Gehzeit für die ca. 12,5 
km lange Tour beträgt ca. 4 Stunden bei 300 Höhenmetern. 
Bitte Rucksackvesper und Getränke mitnehmen. Auf gutes 
Schuhwerk und angemessene Kleidung ist zu achten.
Zum Ausklang unserer Wanderung ist noch eine Schlussein-
kehr vorgesehen. 
Anmeldung bitte bis zum 01.06.2024 18:00 Uhr bei
R. Berger Tel. Nr. 07353 / 981791 oder 0170 7351972 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme. 
Wanderführer: R. Berger
 

Vereinsnachrichten Orsenhausen

 � Freundeskreis   
ASB Seniorenzentrum  
„Sofie Weishaupt“

Wir treffen uns am Dienstag, den 04.Juni 2024 um 14.30 Uhr 
zur Rollstuhlausfahrt mit den Bewohnern. 
Anschließend werden wir noch gemeinsam singen und /oder 
Spiele machen.  
Vorschau:  Bürgerparkfest am Sonntag 16.Juni 2024  am 
Seniorenzentrum "Sofie Weishaupt". Beginn 10.30 Uhr mit ei-
nem ökomenischen Gottesdienst, anschließend Mittagessen 
und  Kaffeee und Kuchen. Musikalische Unterhaltung mit den 
Alt Laupheimer. Der Rettungshundezug mit einer Vorführung 
und die ASB Jugend sind mit einer Spielstraße und Tombula 
auch dabei.  
Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte Termin vormerken !!!! 
 

 � Maschinenring Orsenhausen 
Einladung der Maschinengemeinschaft  
Orsenhausen 
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung am Freitag, 07. Juni 
2024 laden wir um 20:00 Uhr alle Mitglieder in das Florian-
stüble der Feuerwehr Orsenhausen ein. 
Tagesordnung: 
 1. Begrüßung 
 2. Bericht des Kassenverwalters 

 3. Bericht des Maschinenwarts 
 4. Entlastung der Vorstandschaft 
 5. Wahl des Vorstandes 
 6. Wahl des Kassenverwalters 
 7. Wahl des Schriftführers 
 8. Wahl des Maschinenwarts 
 9. Wahl des Kassenprüfers 
10. Verschiedenes 
Wir freuen uns über pünktliches und vollzähliges Erscheinen. 
Die Vorstandschaft
 

Vereinsnachrichten Schönebürg

 � Sportclub Schönebürg e.V. 

Abteilung Fußball 
Ergebnis 
Kreisliga A2 
SC Schönebürg - SG Mettenberg  3:2 
Reserve Kreisliga A2 
SC Schönebürg - SG Mettenberg  0:1 
  
Vorschau 
Sonnabend, 01. Juni 
Kreisliga A2 
SGM Stafflangen/Rissegg - SC Schönebürg 15:00 Uhr 
Reserve Kreisliga A2 
SGM Stafflangen/Rissegg - SC Schönebürg 13:15 Uhr 
  
Abteilung Jugendfußball 
Vorschau 
E-Jugend Bezirkspokal (Viertelfinale) 
Dienstag, 04. Juni, 18:30 Uhr 
SGM Schwendi I – SGM Burgrieden I 
SGM Bellamont III – SGM Schwendi II 
  
Liebe SCS Fans, wie jedes Jahr freuen wir uns Euch zu unse-
rem gemeinsamen Saisonabschluss am 01.06.2024 einladen 
zu dürfen. Nach dem Auswärtsspiel in Stafflangen starten wir 
dieses Jahr ab 18:00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist natürlich 
wie immer gesorgt. Bis bald und auf paar spaßige Stunden, 
Eure Fußball-Abteilung. 
 

 � Musikverein Schönebürg e.V. 
MUSIK MACHT FREU(N)DE  
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche,
habt ihr Lust, bei uns mitzumachen und möchtet dazugehören? 
Wir, der Musikverein Schönebürg und sein Jungmusikerteam, 
laden euch herzlich zu unserer Jugendwerbung am Freitag, 
den 07. Juni 2024, um 17:00 Uhr ins Musikerheim nach Schö-
nebürg ein.
An diesem Tag stellen wir euch alle Instrumente vor, die man 
bei uns erlernen kann: 
Erste Erfahrungen können bei uns an der Blockflöte ab der  
1. Klasse gesammelt werden. Ab der 3. Klasse kann ein Blas- 
oder Schlaginstrument im Einzelunterricht bei Fachlehrern 
erlernt werden. 
Dazu bekommt ihr viele Informationen rund um unsere Ju-
gendausbildung. Gerne beantworten wir hierbei alle eure of-
fenen Fragen. 
Zu Beginn der Veranstaltung zeigt unser Vorstufenorchester 
„AufTakt“ sein Können. 
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 Der Spaßfaktor soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, 
weshalb wir uns etwas Tolles überlegt haben. Kommt und 
lasst euch überraschen! 
 Bei Fragen dürft ihr euch gerne an unsere Jugendleiterin Lisa 
Schultheiß (jugendausbildung@mv-schoenebuerg.de) melden. 
Weitere Informationen zu Veranstaltungen, zur Jugendaus-
bildung oder zu sonstigen Aktivitäten unseres Musikvereins 
findet ihr wöchentlich im Amtsblatt der Gemeinde Schwendi 
sowie auf unserer Homepage www.mv-schoenebuerg.de oder 
auf unserer Instagram oder Facebook-Seite. 
Auf euer Kommen, am 07. Juni 2024, freut sich der Musikver-
ein Schönebürg e.V. 
 

 � Vogelschutz- und   
Verschönerungsverein e.V.

Einladung zum Stammtisch 
Wir möchten wieder zu unserem kommenden monatlichen 
Stammtisch einladen und freuen uns über Ihren Besuch. Er 
findet am Mittwoch 05. Juni 2024 ab 19:00 Uhr  in unserem 
Vereinsheim  statt. Ein kleines Vesper als Grundlage für’s Bier 
haben wir wie immer eingeplant. 
Das Team des Vogelschutz- und Verschönerungsverein Schö-
nebürg
 

Vereinsnachrichten Sießen im Wald

 � Musikverein Hörenhausen e.V. 

 

Herzliche Einladung zu unserem diesjährigen Sommerfest. 
Wir sind auf jedes Wetter vorbereitet und freuen uns, Sie bei 
uns begrüßen zu dürfen. 

Unsere nächsten Termine: 
29.05. - 30.05.2024 und 01.06. - 02.06.2024 
Hörenhauser Sommerfest 
  
09.06.2024 
Frühschoppen beim 1a Dorffest in Dellmensingen
 

 � Sportfreunde Sießen im Wald e. V. 
Abteilung Fußball
Abteilung Fußball 
Aktive: 
VfB Gutenzell II – SG Sießen/Wain  1:2 (0:1) 
Tore: Timo Kammerer (Elfm.), Tobias Neuhäusler 
  
B-Junioren 
Mittwoch, 05.06.2024 
18:30 Uhr SGM Regglisweiler – SGM Nersingen 
Spielort: Regglisweiler 
  
D-Junioren: 
Samstag, 01.06.2024 
11:00 Uhr SGM Buch – SGM Regglisweiler
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Bildungsangebote

 � Caritas hält Info-Vortrag zum Thema  
„Vorsorge treffen“ 

Jeder Erwachsene sollte eine Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht haben - ganz egal in welchem Alter. Daher lädt 
die Caritas Biberach-Saulgau am Dienstag, den 11. Juni zu 
einem Info-Vortrag ein. Beginn ist um 14 Uhr mit Kaffee, der 
Vortrag startet um 15 Uhr im Gemeindehaus im Kindergarten-
weg in Achstetten, Kosten fallen keine an. Veranstalter ist die 
der Seniorennachmittag. 
Ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann jeden jederzeit tref-
fen. Mit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht soll 
vorgesorgt werden, dass die ganz persönlichen Vorstellungen 
umgesetzt werden, auch wenn man sich nicht mehr äußern kann. 
Doch was gibt es zu beachten? Welche geeigneten Vordru-
cke gibt es? Wie kann mit besonderen Familienkonstella-
tionen umgegangen werden und wie findet sich die ganz 
persönliche Wertevor-stellungen wieder? Was hat es mit der 
Gesetzlichen Betreuung auf sich? Und wie regle ich meinen 
digitalen Nachlass? 
Solche und weitere Fragen sind Thema im Vortrag der Ca-
ritas-Mitarbeiterin Sonja Hummel. Wer ein Einzelgespräch 
wünscht, kann einen Sprechstunden-Termin mit einem ge-
schulten Ehrenamtli-chen vereinbaren. 
Die Information ist für alle Menschen zugänglich, kostenfrei 
und unabhängig von Religion und Her-kunft. Weitere Informa-
tionen sind unter www.lebensfaden.org zu finden.
 

 � Organisierte Nachbarschaftshilfe –  
Basiskurs ab 26.6.24 in Bad Schussenried 

Die kath. Org. Nachbarschaftshilfegruppen sind ein nicht mehr 
wegzudenkendes Angebot im ambulanten Bereich, zur Unter-
stützung professioneller Pflege, in den Dekanaten Biberach 
und Saulgau. Überwiegend in Trägerschaft der Kirchengemein-
den vor Ort, bieten sie seit Jahrzehnten Hilfen im Haushalt und 
betreuende Unterstützung für Senioren, dementiell Erkrankte, 
behinderte Menschen, pflegende Angehörige und für Familien 
in Not an. Die Helferinnen und Helfer sind auf freiwilliger Ba-
sis tätig und erhalten eine Aufwandspauschale. Sie werden 
von einer örtlichen Einsatzleitung begleitet, die Hilfeanfragen 
entgegen nimmt und die stundenweisen Einsätze der Helfe-
rinnen koordiniert. 
Um für diese Tätigkeit gut gerüstet zu sein, organisiert die 
Caritas Biberach-Saulgau sogenannte Basis-Einführungs-
kurse und Kompaktschulungen. Der vierteilige Basiskurs mit 
20 Unterrichtseinheiten startet am 26.6.2024 um 14 Uhr im 
Seniorentreff in Bad Schussenried beim Törle 1 (bei der ka-
thol. Kirche). Die Inhalte des Basiskurses sind unter anderem: 
Aufgaben der Nachbarschaftshilfe, Gesprächsführung bei den 
zu versorgenden Menschen, Beschäftigungsmöglichkeiten bei 
Senioren und Demenzbetroffenen, Krankheitsbilder im höhe-
ren Alter, Entlastungsmöglichkeiten für Pflegende Angehörige, 
Grenzen und Möglichkeiten als Ehrenamtliche. 
Die Nachbarschaftshilfe ist ein wichtiger Baustein in der Be-
treuung pflegebedürftiger Menschen. Daher sind die Ein-
satzleitungen vor Ort immer auf der Suche nach Nachbar-
schaftshelferinnen und -helfern, die Einsätze in den Haushalten 
übernehmen. 
Anmeldung und Informationen bei Daniela Wiedemann, Ca-
ritas Biberach-Saulgau, Tel.: 07351 8095190, hia@caritas- 
biberach-saulgau.de. Oder direkt bei den Einsatzleitungen 
der Nachbarschaftshilfe www.nachbarschaftshilfen-bc-slg.de. 

 � Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) 
informiert: 

Workshop „Unser Gemüsegarten“: 
Arbeiten im Juni und erste Ernte  
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) zeigt im Rahmen 
der Reihe „Mein Gemüsegarten“, wie Hobbygärtnerinnen und 
Hobbygärtner mit wenig Zeit und Aufwand Gemüse anbau-
en können. In Teil 2 der vierteiligen Workshops geht es um 
die Arbeiten im Juni und die erste Ernte. Der Kurs findet am 
Mittwoch, 12. Juni 2024, von 9 bis 12 Uhr, im Kreislehrgar-
ten am Landwirtschaftsamt, Bergerhauser Straße 36, 88400 
Biberach statt. 
Die Pflänzchen im Beet benötigen zum Teil weitere Nährstoffe, 
um eine erfolgreiche Ernte zu garantieren. Der Gartenboden 
muss bearbeitet werden. Aufgegangenes Saatgut will verein-
zelt werden. 
Wie dies zeitsparend und ohne großen Aufwand gelingt, wird 
im Workshop mit der BEA-Referentin Renate Haberbosch di-
rekt ausprobiert. Darüber hinaus gibt es nützliche Informatio-
nen zum Boden und zur Düngung. 
Der Kostenbeitrag beträgt 15 Euro. Bitte geeignete Garten-
kleidung mitbringen. 
Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. 
Eine Anmeldung ist online unter https://app1.edoobox.com/
LWA erforderlich. 
 
Kochkurs zum Thema „Kreative Resteküche“  
Zu einem Kochkurs zum Thema „Kreative Resteküche“ lädt 
die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) für Mittwoch, 
12. Juni, ein. Darin gibt die Referentin Christine Schuster An-
regungen, wie man einfache Zutaten des Grundvorrats neu 
kombinieren und im Handumdrehen hieraus leckere Mahlzei-
ten kreieren kann. 
Der Kochkurs mit der Referentin Christine Schuster findet von 
17.30 bis 21 Uhr in der Schulküche der B-EA, Bergerhauser 
Straße 36, in Biberach statt. Die Kosten für den Abend be-
tragen 15 Euro. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden 
gebeten, eine Schürze, ein Geschirrtuch und Behälter für 
Kostproben mitzubringen. 
Eine Anmeldung ist online unter https://app1.edoobox.com/
LWA erforderlich. 
 
Online-Vortrag „Willkommen am Familientisch – Essen 
und Trinken für Kinder ab einem Jahr“ 
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) bietet am Diens-
tag, 18. Juni 2024 von 17.30 Uhr bis 19 Uhr den Online-Vor-
trag „Willkommen am Familientisch – Essen und Trinken für 
Kinder ab einem Jahr“ an. 
In den ersten Lebensjahren wird die Basis für ein genussvolles 
und vielseitiges Essverhalten gelegt. Was und wie viel Kinder 
brauchen, um gesund aufzuwachsen und wie gemeinsame 
Mahlzeiten gelingen können, sind Inhalte bei dieser Onlineve-
ranstaltung mit der BeKi-Referentin Tina Krötlinger Schütte. 
Der Vortrag findet im Rahmen der Landesinitiative BeKi – be-
wusste Kinderernährung - statt und ist für die Teilnehmer kos-
tenfrei. Die Teilnahme setzt einen PC mit Internetzugang und 
Lautsprechern voraus. Eine interaktive Beteiligung per Bild 
und Ton sind bei Bedarf möglich und erwünscht. 
Eine Anmeldung ist online unter https://app1.edoobox.com/
LWA erforderlich.
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 � „Mit Hatha-Yoga etwas mehr Leichtigkeit 
und Entspannung in den Alltag bringen…“ 

Die Familien-Bildungsstätte startet am Donnerstag, 13. Juni, 
16.00 – 17.15 Uhr ein Angebot mit insgesamt 5 Terminen mit 
Hatha-Yoga etwas mehr Leichtigkeit und Entspannung in den 
Alltag zu bringen. Der Kurs wird geleitet von Louisa Koch, Yo-
ga-Lehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und findet 
im Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldseer Str. 20 statt. 
Yoga und Meditation können unterstützend und präventiv 
wirken und etwas mehr Leichtigkeit und Entspannung in den 
Alltag bringen. Yoga ist die älteste Wissenschaft Körper, Geist 
und Seele in Einklang zu bringen. Die Körperwahrnehmung 
wird verfeinert und ein gesundes Gleichgewicht wird entwi-
ckelt. Hektik, Überforderung, Verspannungen, Stress-Sympto-
men und Haltungsfehlern können wirksam begegnet werden. 
Yoga steigert das Wohlbefinden. Durch Atembeobachtung 
und Entspannung findet sich das innere Gleichgewicht. Jeder 
Mensch kann Yoga üben, unabhängig von Alter und Kondition. 
Anfänger sind herzlich willkommen. 
Anmeldung im fbs-Büro unter Tel. 07351 / 75688 oder E-Mail: 
info@fbs-biberach.de 
Weitere Informationen finden Sie unter www.fbs-biberach.de
 

Was sonst noch interessiert

 � Alle ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer sind automatisch und kostenfrei 
bei der UKBW gesetzlich unfallversichert! 

Am 9. Juni 2024 findet die Kommunal- und Europawahl statt. 
Viele ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind dann 
wieder im Einsatz: Sie sorgen für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Wahlen, werten die Stimmzettel aus und stellen 
das Wahlergebnis in ihrem Wahlbezirk fest. Im Rahmen ihres 
Amtes sind die Ehrenamtlichen in Baden-Württemberg auto-
matisch und kostenfrei bei der Unfallkasse Baden-Württem-
berg (UKBW) versichert. 
„Ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer leisten durch 
ihr Engagement einen wichtigen Dienst für unsere Demokra-
tie und unsere Gesellschaft. Als UKBW stehen wir dafür, dass 
sie bei der Ausübung dieses wichtigen Amtes automatisch 
abgesichert sind“, betont Tanja Hund, Geschäftsführerin der 
UKBW. Der umfassende Unfallversicherungsschutz bei der 
UKBW besteht bei allen Tätigkeiten, die mit dem Amt und der 
Amtsausübung verbunden sind. Dazu gehören die Tätigkeiten 
am Wahltag wie die Schließung und Öffnung des Wahllokals 
oder die Ausgabe der Stimmzettel sowie sämtliche Vor- und 
Nachbereitungsarbeiten wie das Aufräumen oder die mit der 
Amtsausführung verbunden Hin- und Rückwege – unabhängig 
davon, ob diese zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus und 
Bahn zurückgelegt werden. 
  
Im Falle des Unfalls optimal versorgt 
Im Falle eines Unfalls sind die Ehrenamtlichen optimal versorgt: 
Die UKBW übernimmt die Erstversorgung im Rahmen der Ers-
ten Hilfe, die notwendigen Fahrt- und Transportkosten, ärztliche 
und zahnärztliche Behandlung und Versorgung mit Medikamen-
ten, Hilfs- und Heilmitteln. Wenn etwas passiert, sollten sich die 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Kommunalverwaltung, 
für die sie tätig waren, oder direkt bei der UKBW melden. 
Das UKBW-Erklärvideo und weitere Informationen zum Ver-
sicherungsschutz von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer finden Sie hier: www.ukbw.de/kommunalwahl.

 � Das Landratsamt informiert: 
Landratsamt Biberach und alle Außenstellen  
am Mittwoch, 5. Juni 2024 geschlossen  
Das Landratsamt Biberach und alle Außenstellen in Laupheim, 
Riedlingen und Ochsenhausen sind am Mittwoch, 5. Juni, 
ganztägig geschlossen. Grund dafür ist eine interne Veran-
staltung.
 

 � Landratsamt Biberach: 
75 Jahre Grundgesetz 
Getränkeuntersetzer machen auf Artikel des Grundgeset-
zes aufmerksam 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland feiert am 
23. Mai dieses Jahres seinen 75. Geburtstag. In vielen Gast-
stätten des Landkreises Biberach liegen deswegen Geträn-
keuntersetzer aus, die zum Nachdenken und zum Gespräch 
anregen sollen. Die Idee und die Umsetzung der Untersetzer 
ist auf Initiative von Mitgliedern des Bündnisses für Demokra-
tie und Toleranz entstanden. 
„Die Verkündung des Grundgesetzes ist meiner Sicht ein 
enorm wichtiger Meilenstein in der Geschichte unseres Lan-
des. Es bildet mit seinen insgesamt 202 Artikeln das Fun-
dament für unsere freiheitlich - demokratische Grundord-
nung. Das Gesetz hat maßgeblich dazu beigetragen, dass in 
Deutschland der innere Friede gewahrt wurde und sich der 
Rechtsstaat gut und stabil entwickeln konnte.“, betont Landrat 
Mario Glaser. Die Freiheitsrechte des Bürgers gegenüber dem 
Staat und untereinander seien in den Grundrechten überzeu-
gend festgehalten und garantiert. 
Der gebürtige Biberacher Karl Arnold, christdemokratischer 
Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, appellierte 
dazu an den Parlamentarischen Rat: „Denken Sie daran, dass 
dieses Grundgesetz (...) dem Einzelnen die Überzeugung geben 
soll, dass seine unveräußerlichen Menschenrechte verbrieft, ge-
wahrt und mit allen Mitteln des Staates geschützt werden und 
er frei von Furcht und Angst leben und arbeiten kann.“ 
Die Getränkeuntersetzer zeigen auf der Vorderseite auf 
schwarz-rot-goldenem Hintergrund zentrale Begriffe der 
Grundrechte wie „Meinung“, „Freiheit“, „Glaube“, „Würde“, 
„Leben“ oder „Gleichheit“. Auf der Rückseite sind die jewei-
ligen Grundrechtsartikel abgedruckt. Ein QR-Code verlinkt 
zum Text des Grundgesetzes. Leitend ist der Gedanke, nicht 
zuletzt durch den Überraschungseffekt, Menschen zum Nach-
denken und Austausch über das Grundgesetz zu animieren. 
Beitragsreihe auf dem Instagram-Kanal des Landkreises: 
Ab dem 23. Mai wird im Zuge des Jubiläums des Grundge-
setzes bis zur Kommunalwahl am 9. Juni auf Instagram eine 
Beitragsreihe vom Landratsamt Biberach veröffentlicht. Dazu 
geben verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie 
Landrat Mario Glaser kurze Statements zu einzelnen Artikeln 
des Grundgesetzes ab. 
https://www.instagram.com/landkreis.biberach/ 
  

 � Kinder- und Jugendchorförderung des 
Landkreises Biberach 

Jugendchortage und Chorleiter-Workshop  
Der Landkreis Biberach unterstützt seit über 40 Jahren die 
Kinder-, Schüler- und Jugendchöre im Landkreis. Fester Be-
standteil sind die Jugendchortage, die in diesem Jahr am 
Samstag, 29. Juni in Rot an der Rot und am Samstag, 6. Juli 
in Kirchdorf an der Iller stattfinden – hier sind alle Kinder- und 
Jugendchöre zum gemeinsamen Singen eingeladen. 
Zudem findet am Samstag, 12. Oktober ein Workshop für 
Chorleiterinnen und Chorleiter in der Landesakademie Och-
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senhausen statt, der sich für langjährige Chorleitungen wie 
auch für Neueinsteiger eignet. 
Die Teilnahme ist jeweils kostenlos, der Landkreis übernimmt 
auch die Kosten für Anreise und Verpflegung. Informatio-
nen gibt die Organisatorin Birgit Barth per E-Mail an Barth.
Birgit@t- online.de. 
 

 � Das Kreisforstamt informiert 
Borkenkäferausflug so früh wie nie - Waldbesitzende 
werden aufgefordert, den Wald zu kontrollieren 
Durch die sommerlichen Temperaturen Anfang April wurde in 
nahezu ganz Baden-Württemberg der erste Schwärmflug des 
Buchdruckers beobachtet. Ein so früher Schwärmbeginn bis 
in höhere Lagen wurde bisher noch nicht aufgezeichnet und 
lässt eine diesjährige Anlage von drei Borkenkäfer-Generati-
onen vermuten. 
Das sollte alle Waldbesitzenden nun in höchste Alarmbereit-
schaft versetzen. Die Kontrolle und Aufarbeitung von befallenen 
Bäumen muss ab jetzt durchgeführt werden, um das Vermeh-
rungspotential der weiteren Generationen dieses Jahr unbedingt 
einzudämmen. Bis Freitag, 30. Juni 2024 muss die Aufarbeitung 
und der Abtransport erfolgt sein. Dies teilt das Kreisforstamt 
im Rahmen eines “Forstaufsichtlichen Hinweises nach § 68 
Landeswaldgesetz (LWaldG)“ (www.biberach.de/bekanntma-
chungen) mit. Ist das nicht möglich, ist das befallene Holz zu 
entrinden, in sonstiger geeigneter Form als Brutstätte unschäd-
lich zu machen oder mit einer Schutzspritzung zu behandeln. 
Die über den Winter angefallenen Windwürfe und durch 
Schneedruck gebrochenen Bäume stellen potentielle Ver-
mehrungsstätten für den Borkenkäfer dar. Hier ist eine erhöhte 
Aufmerksamkeit der Waldbesitzenden geboten. Diese Bäume 
müssen entsprechend kontrolliert und zügig und vorrangig 
aufgearbeitet werden. Auch vom Käfer befallene Flächen aus 
dem letzten Jahr müssen erneut kontrolliert werden. 
Das Kreisforstamt Biberach weist ausdrücklich darauf hin, 
dass jeder Waldbesitzende für die Kontrolle seiner Waldflä-
che auf Sturmholz und Käferbefall selbst verantwortlich ist. 
Dieses gilt auch für die Pflicht zur Aufarbeitung der entspre-
chenden Hölzer. Darüber hinaus muss jeder Waldbesitzende 
dafür Sorge tragen, dass von seinem Grundstück keine Gefahr 
für Nachbargrundstücke ausgeht. Die Forstverwaltung und 
die örtlichen Forstrevierleitungen überwachen die Einhaltung 
dieser Regelungen und schreiten bei Verstößen ein. 
Zur Vermeidung von größeren Schäden müssen Waldbesit-
zende ihre Waldbestände kontrollieren: 
- am besten im zweiwöchentlichen Turnus; 
- insbesondere ist auf Schneedruck und vom Sturm gewor-

fenes Holz zu achten; 
- zuerst sollte an den Südrändern von Käfernestern aus dem 

Vorjahr kontrolliert werden. Diese Bäume werden häufig 
zuerst befallen. 

Nach der Kontrolle ist umgehend aufzuarbeiten: 
- Das befallene Stammholz muss vor dem Ausflug der Kä-

fer aus dem Wald entfernt werden. Ist das nicht möglich, 
ist es zu entrinden (nur sinnvoll, wenn Larven im „weißen“ 
Stadium) oder mit einer Schutzspritzung zu behandeln. 

- Für den Holzverkauf soll die bereitgestellte Holzmenge 
mindestens 10 Festmeter betragen, besser sind 30 Fest-
meter. Vor Beginn der Arbeiten ist die Aushaltung des Hol-
zes für den Holzverkauf mit dem örtlichen Revierleitenden 
abzustimmen. 

Waldbesitzende, die die erforderlichen Maßnahmen nicht 
selbst durchführen können, wenden sich zur Beratung bitte 
ebenso an die örtlich zuständigen Revierleitenden. Die Kon-
taktdaten finden Sie im Internet unter www.biberach.de 

Hinweis: 
Von der Forstlichen Versuchsanstalt (FVA) gibt es einen neuen 
Flyer zum Thema Borkenkäfer, der sehr anschaulich darstellt, 
was als Waldbesitzender zu beachten ist. Er ist im Internet un-
ter folgendem Link abrufbar: https://www.fva-bw.de/fileadmin/
publikationen/sonstiges/2024_Borkenkaeferflyer.pdf
  

 � MITMACHEN beim 
TRIKOTTAG BW am 11. JUNI! 
MITMACHEN beim
TRIKOTTAG BW am 11. JUNI!
Handball, Turnen, Tennis, Fußball, Leichtathletik oder Judo... 
Sport im Verein ist bunt und vielfälig. Aber die Sportvereine 
sind auch
eine starke gesellschafliche Kraft, die die Gemeinschaft und 
den Zusammenhalt zwischen den Menschen bestärken. Des-
halb rufen der Landessportverband Baden-Würtemberg und 
die drei Sportbünde Würtembergischer Landessportbund, Ba-
discher Sportbund Freiburg und Badischer Sportbund Nord 
alle Mitglieder, Fans und Freunde der Sportvereine auf, 

am 11. JUNI
beim

TRIKOTTAG der SPORTVEREINE BW
mitzumachen. 

Warum gibt es den Trikotag BW am 11. Juni?
Der Trikotag BW am 11. Juni ist Teil des deutschlandweiten 
Trikotags der Sportvereine, der vom Deutschen Olympischen 
Sportbund ausgeht. Mit der Akton sollen Mitglieder, Fans und 
Förderer ihre Verbundenheit zum Sportverein zeigen – und 
zwar dort, wo Trikot, Shirt oder Trainingsjacke normalerweise 
nicht zu sehen sind. In Baden-Würtemberg ist etwa jeder Dri-
te Mitglied im Sportverein.  Beim Trikotag soll diese „Größe“ 
öffentlich sichtbar werden. 
Wie kann man mitmachen?
Das Mitmachen ist ganz einfach. Am 11. Juni in Trikot, Shirt 
oder Trainingsjacke eines örtlichen Sportvereins ins Büro, zur 
Arbeit, zum Einkaufen etc. und die Verbundenheit zum Sport-
verein zeigen. Das ist schon alles. Gerade in den Verwaltungen 
und Kommunalbetrieben entsteht so garantiert ein „buntes“ 
Bild, weil dort sicherlich Menschen aus den unterschiedlichs-
ten Vereinen zusammenarbeiten. 
Gibt es auch etwas zu gewinnen?
Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Zur Motivation 
werden bei der Foto-Aktion zum Trikotag BW Preise im Ge-
samtwert von über 20.000 Euro vergeben – und zwar für die 
Vereine. So kann jeder, der bei der Foto-Aktion mitmacht, 
seinem Verein im gewinnfall etwas Gutes tun. 
Wo gibt es weitere Informationen?
Entweder auf der Trikotag-Webseite www.trikotag-bw.de oder 
beim Trikotag-Team, c/o Würtembergischer Landessportbund 
e.V., Tel.: 0711/28077-186,
sportinbw@wlsb.de
Der Landessportverband Baden-Würtemberg und die drei 
Sportbünde im Land hoffen auf rege Beteiligung – und sagen 
schon jetzt herzlichen Dank für die Unterstützung des organi-
sierten Sports. Und natürlich freuen wir uns auf viele „bunte“ 
Trikotag-Bilder aus den Kommunen in Baden-Würtemberg!
 

 � Kulturamt Biberach 
Der Vorverkauf für die Kultursaison 2024/2025 beginnt!  
Kultursaison startet mit neuem Abo-Konzept  
Für die Spielzeit 2024/2025 hat das Kulturamt der Stadt Bi-
berach ein vielfältiges und umfangreiches Programm auf die 
Beine gestellt. Eine Vielzahl an vielfältigen und spannenden 
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Veranstaltungen steht zur Auswahl! Mit dem Biberacher Kul-
turAbo startet das neu ausgebaute Abo-Konzept am 14. Juni 
2024 in den Vorverkauf für die kommende Saison. 
Am Freitag 14. Juni beginnt der Verkauf von Einzeltickets 
für alle Veranstaltungen. Abonnenten aus den vergangenen 
Jahren haben wie immer ein Vorkaufsrecht und wurden vorab 
informiert. Für Kulturbesucher lohnt sich dabei der frühzeitige 
Kauf des Tickets um sich die besten Plätze in den Veranstal-
tungsräumen zu sichern. Der Vorverkauf findet wie gewohnt 
beim Kartenservice im Rathaus statt, sowie online, telefonisch 
und schriftlich. Weitere Informationen hierzu und zum neuen 
Abo-Konzept gibt es unter www.kulturabo-biberach.de. 
Kulturbegeisterte können sich unter anderem freuen auf die 
Oper „AIDA“ von Guiseppe Verdi (14. Februar 2025) über 
das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg (24. Oktober 
2024), das „Drums, Percussion & Arts Festival“ (26. Oktober 
2024) oder die 4. Biberacher Lachnacht (13. Februar 2025) 
um nur auf einen kleinen Ausschnitt der großen Programm-
fülle einzugehen. 
Die bisherige Kulturkarte wird durch zwei unterschiedliche 
Abo Karten ersetzt. Das Kulturamt möchte damit sowohl das 
bisherige System der Kulturkarte erhalten als auch die Vorteile 
des vorherigen Systems des Wahlabonnements wieder aufle-
ben lassen. Auf Grundlage dessen ist das KulturAbo Premium 
und das KulturAbo Flex entstanden. Beim KulturAbo Premium 
werden zu Beginn der Saison mindestens fünf Veranstaltun-
gen mit jeweils 20 % Ermäßigung gebucht, die Abo Karte ist 
hierbei kostenlos. Beim KulturAbo Flex entsteht für die Abo 
Karte eine einmalige Gebühr von 20 € und es können flexibel 
Tickets gebucht und Veranstaltungen besucht werden, hierbei 
gelten ebenfalls die 20% Ermäßigung pro Veranstaltung. Bei 
beiden Varianten können im Laufe der Saison jederzeit zusätz-
lich Veranstaltungen mit 20 % Rabatt sowohl online als auch 
im Kartenservice vor Ort hinzugebucht werden. 
INFO   
• Eintrittskarten für alle Veranstaltung sind beim Kartenser-

vice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, 88400 
Biberach erhältlich. 

• Vorverkaufsbeginn für den Verkauf vor Ort, online und te-
lefonisch: Freitag 14. Juni. 

• Öffnungszeiten des Kartenservice im Rathaus: Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8:30-12:30 und 
14-17 Uhr, Mittwoch von 8:30-18 Uhr und Samstag von 
8:30-12:30 Uhr. 

• Online sind Tickets buchbar unter www.kartenservice- 
biberach.de, weitere Infos unter www.kulturabo-biberach.de. 

• Telefonische Kartenbestellungen bei Schwäbisch Media, 
Telefon 0751/29 555 777

 
 � Musikalische Nordreise mit Nordic Sunset 

In Schäfers Kultur Stadel in Wain, Kirchstraße 23 
Samstag, 08. Juni 2024 um 20:00 
Wann haben Sie das letzte Mal magische Trollsongs von den 
Färöer-Inseln oder samische Joiks aus Lappland gehört? 
Das Duo Nordic Sunset wird uns bei seinem Konzert in diese 
besondere nordische Welt mitnehmen, wobei nicht nur skan-
dinavische Lieder in den Originalsprachen erklingen, sondern 
auch fetzige Songs aus „Plattdeutschland“ oder Evergreens 
zum Mitsingen und Weltmusik.  Kurzum - es wird ein musika-
lischer Ausflug kreuz und quer durch Stile, Länder und Zeiten. 
Gela und Dedl werden mit ihren ca. 10 verschiedenen Instru-
menten ein Klangerlebnis präsentieren, das abwechslungsrei-
cher nicht sein kann. Ihr Gesang wird begleitet von Gitarren, 
Klarinette, Flöten, Akkordeon, Djembé und Saxophon. Durch 
diese Vielfalt ist ein Konzert von Nordic Sunset wie eine erfri-

schende „musikalische Kneippkur“, eine Einladung zum Ge-
nießen, Schmunzeln, Lachen, Erinnern, Träumen, Nachdenken 
und Besinnen – lassen Sie sich berühren! 
Eintritt: 18 €, Mitglieder: 15 €
 

 � Öchslefest 
Deutlich mehr Vereine aktiv 
Vom 14. bis 16. Juni feiert Ochsenhausen sein großes 
Stadtfest. Beim Öchslefest warten auf die Besucher drei 
Tage mit abwechslungsreichem Programm, einige Überra-
schungen und deutlich mehr aktive Vereine als im Vorjahr. 
Dass Vereine und andere ehrenamtliche Gruppen mit sinken-
den Mitgliederzahlen zu kämpfen haben, traf in den vergan-
genen Jahren mehrfach auch das Öchslefest. Deshalb ergrif-
fen die Verantwortlichen des Öchslefestkomitees im Herbst 
vergangenen Jahres die Initiative und luden zu einer Informa-
tionsveranstaltung über die Mitwirkungsmöglichkeiten von 
Vereinen ein. Aus den erwarteten 20 Personen wurden rund 
50 – ein Erfolg, der sich bereits spürbar auf das diesjährige 
Öchslefest auswirkt. 
So beteiligt sich nach einigen Jahren Pause das Amateurthe-
ater Ochsenhausen wieder am Fest. Die Akteure mischen sich 
unter die Gäste und unterhalten mit kleinen Darbietungen. 
Kulinarisch wird erstmals der Harmonika-Spielring Reinstet-
ten aktiv. Er versorgt mit einem mobilen Frühstückswagen die 
Verkäufer und Besucher im Bereich des Flohmarkts am Sams-
tagvormittag. Ebenfalls neu dabei: die Reitvereine aus Ochsen-
hausen und Reinstetten. Abwechselnd werden sie von Freitag 
bis Sonntag für die Gäste wirten. Im Kinderbereich hinter dem 
Rathaus sind erstmals die städtischen Kindergärten vertreten. 
Mit einer Kreativwerkstatt sorgen sie für Unterhaltung bei den 
Kleinen. Die Fußballabteilung des Sportvereins Ochsenhausen 
kümmert sich um die Bewirtung während des Eröffnungsspiels 
der Fußball-Europameisterschaft am Freitagabend. 
Im Herbst 2023 wurde ebenfalls an der konzeptionellen Wei-
terentwicklung der Veranstaltung gearbeitet. Grundlage hierfür 
war die Auswertung der Rückmeldungen aber auch die Neu-
regelung der Finanzierung im städtischen Haushalt. Mit ei-
nem vielschichtigen Maßnahmenpaket über fünf Jahre hinweg 
wurden Meilensteine fixiert und Verbesserungen angestoßen. 
"Der Großteil unserer Arbeit wird im Verborgenen bleiben und 
nur sehr vereinzelt bei den Besuchern sichtbar sein“, sagt Ben-
jamin Hopp, Vorsitzender des Öchslefestkomitees. „Was aber 
zählt ist das Ergebnis und der gemeinsame Gedanke, unser 
Stadtfest weiterzuentwickeln.“ Neu sind beispielsweise die 
Festivalbänder für alle Besucher, ob jung oder alt, als Ersatz 
für die bisherigen Festabzeichen aus Papier. Dahinter verbirgt 
sich ein komplexer Prozess über die grundlegende Regelung 
für alle Zahlstellen, die erforderliche Dokumentation, Abwick-
lung sowie Besetzung. Der Preis für ein Festabzeichen bleibt 
bei 2 Euro für Gäste ab 18 Jahren. Für Kinder und Jugendliche 
gibt es kostenlose Festabzeichen. „Kinder und Jugendliche 
stehen im Mittelpunkt des Öchslefests. Mit eigenen Festab-
zeichen möchten wir sie in das große Ganze integrieren und 
die Zusammengehörigkeit stärken“, so Hopp weiter. 
Nicht neu, aber deutlich ausgebaut wird das digitale Informa-
tionsangebot. Die Website www.öchslefest.info als zentrales 
Informationsmedium ist deutlich erweitert und die Sozialen 
Medien in Zukunft stärker und langfristiger ausgestaltet. Das 
bekannte Faltblatt gehört der Vergangenheit an und wird durch 
eine Festbroschüre ersetzt. Und auch am Dauerthema Sani-
täranlagen ist gearbeitet worden. So wird heuer erstmals eine 
barrierefreie Toilettenanlage samt Wickelmöglichkeit angeboten. 
In den verbleibenden Wochen vor dem Öchslefest gibt es noch 
einiges zu tun. Und je näher das Stadtfest rückt, umso größer 
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wird die Vorfreude bei allen Mitwirkenden, dass es dann am 
14. Juni endlich losgehen kann.
 

 � Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
Bauerngartenführung mit den Museumsgärtnern  
Am Sonntag, 2. Juni geben die Museumsgärtner Regine und 
Walter Sproll in zwei Führungen spannende Einblicke in die 
Pflege historischer Gemüse- und Kräutersorten. 
Historische Bauerngärten und Kräutergarten 
Üppige Gärten voller Gemüse und Blumen, von der Bauersfrau 
mit leichter Hand und liebevoll gepflegt – unsere Vorstellun-
gen des historischen Bauerngartens sind voller Klischees. Wie 
vielfältig Bauerngärten in der Vergangenheit wirklich waren, 
zeigt sich im Museumsdorf Kürnbach: Zwei Bauerngärten 
geben Einblicke in die Kulturgeschichte dieser Anbauformen 
in Oberschwaben und zeigen den Unterschied zwischen dem 
Garten einer armen und einer wohlhabenden Bauernfamilie. 
Ein weiterer Schaugarten zeigt die Vielfalt von historisch ge-
nutzten Kräutern, von Volksmedizin über Küchen- bis hin zu 
Heilkräutern. 
Ansetzen, säen und pflegen – Worauf es beim Anbau an-
kommt 
Die Museumsgärtner Regine und Walter Sproll geben den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Tipps rund um die 
Pflege der uralten Sorten. Dabei erfahren die Museumsgäs-
te, was es mit Saubohnen, Wildtomaten und Schwarzwurzel 
auf sich hat. Im Kräutergarten lernen die Besucherinnen und 
Besucher außerdem, auf welche vielfältige Weise Kräuter wie 
Hagebutte, Holunder und Löffelkraut genutzt werden können. 
Es fallen neben dem Museumseintritt keine Kosten für die Füh-
rung an. Die Führungen beginnen um 11 und 14 Uhr und dau-
ern etwa anderthalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
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Preisbeispiele Schwendi

Alle Preise sind zzgl. MwSt.

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

2-spaltig / 70 mm
90 x 70 mm

82,60 €

4-spaltig / 50 mm
187 x 50 mm

118,00 €

2-spaltig / 50 mm
90 x 50 mm

59,00 €

2-spaltig / 40 mm
90 x 40 mm

47,20 €

2-spaltig / 80 mm
90 x 80 mm

94,40 €

2-spaltig / 90 mm
90 x 90 mm

106,20 €



Amtsblatt der Gemeinde Schwendi Nummer 22

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

Anzeigenauftrag
Anzeigenauftrag für das Amts- und Mitteilungsblatt

der Gemeinde(n)  Schwendi

Format
  2-spaltig (90 mm breit)   ca. _______mm hoch
  4-spaltig (187 mm breit)   (Mindesthöhe 30 mm)

per Mail anzeigen@duv-wagner.de
per Telefon 07154 8222-70
per Post Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG, 
 Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim

  Rechnung per Lastschrift            Rechnung per Überweisung
Hiermit ermächtige ich Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG, 70806 Kornwestheim, zu 
Lasten des nachstehend angegebenen Kontos mittels Lastschrift den Rechnungsbetrag der 
obigen Anzeige einzuziehen. 

Rechnungsanschrift:

Firma, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen

Fax

E-Mail für Rechnungsversand

Ort, Datum, Unterschrift

Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ha-
ben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutz-
niveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen 
datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere Kommu-
nikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden 
personenbezogene Daten von Ihnen erhoben wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie 
die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an 
unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen. In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs über-
mitteln wir zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Pro-
vider. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden.

DE
IBAN

Meine Anzeige soll in der/den 
Kalenderwoche(n) erscheinen:

  einmalig
  wöchentlich
  14-täglich
  monatlich

Anzeigentext Bitte am PC oder in DRUCKSCHRIFT ausfüllen! 

Zusätzlich sende ich Ihnen 
diese Dokumente:
  Logo
  Grafik/Bild
  Gestaltungsvorgabe
  Alte Anzeige

Alle Informationen zu 
Privatanzeigen finden Sie hier:

www.duv-wagner.de



Amtsblatt der Gemeinde Schwendi Nummer 22

VERKÄUFE
Bezirksleiter 
Marco Pisarro
Ochsenhausen und 
Laupheim 
Tel: 07352 51235

TÄGLICH FRISCHE 

BACKWAREN!

7 TAGE DIE WOCHE GEÖFFNET
VON 5.00 BIS 23.00 UHR

(auch an Sonn- und Feiertagen)

Ochsenhauser Str. 7, 88477 Schönebürg

Infos unter www.sb-lädle.de

NEU NEU*** Immer 14-tägig ***
FRISCHE ERDBEEREN, ÄPFEL, uvm. 

vom BODENSEE
Verkaufstermin ist der kommende Samstag, 01.06. 

von 08:00 – 09:00 Uhr
bei Familie Haid in Orsenhausen, Dietenheimerstr. 35
Bestellungen bitte bis Freitag, 31.05., 12:00 Uhr abgeben.

Kontakt: Tel.: 08382 / 888514, Mobil 0152 55627546
Obst- und Ferienhof Hartmann, Hattnau 43, 88142 Wasserburg am Bodensee
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gültig vom 29.05. - 04.06.2024

Schweineschnitzel 100 g 1,22 €

Bierwurst 100 g 1,39 €

Delikatessleberwurst 100 g 1,17 €

Zwiebelmettwurst 100 g 1,45 €

FLOHMARKT, wegen Haushaltsauflösung,
Am 8.06.24 von 9.00 Uhr- 15.00 Uhr., in Bussmannshausen, Auf der
Höhe 15

AUS DER LANDWIRTSCHAFT

STELLENANGEBOTE


